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1 Einführung 

1.1 Hintergrund und Motivation 

Als Reaktion auf die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stellte das Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr Nordrhein-Westfalen (MUNV NRW) den 10-Punkte Arbeitsplan 

„Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ auf, der wesentliche Maßnahmen für eine 

Anpassung des Hochwasserschutzes an die Auswirkungen des Klimawandels aufzeigt. 

Unter Punkt 4 des Arbeitsplans ist das Themenfeld „Verbesserung des Hochwasserschutzes 

vor Ort“ adressiert mit folgendem Ziel:  

Wir befördern Hochwasserschutzkonzepte für jedes Gewässer „von der Quelle bis zur Mün-

dung“. 

Die im April 2022 gegründete Hochwasserkommission beschloss die Einberufung einer Unter-

arbeitsgruppe „Hochwasserschutzkonzepte“ (UAG HWSK), die sich im Februar 2023 zu ihrer 

konstituierenden Sitzung zusammenfand.  

Maßnahmen des Hochwasserschutzes sind häufig finanz- und zeit- und flächenintensiv. Vor 

allem die Flächenverfügbarkeit stellt in einem dicht besiedelten Land wie NRW eine große 

Herausforderung dar. Ein konzeptionelles Vorgehen bei der Maßnahmenplanung mit einer 

möglichst weitgehenden Abstimmung der Wirkung aller Maßnahmen ist daher wesentlich für 

eine kosten- und flächeneffiziente und somit erfolgreiche Maßnahmenplanung.  

Durch überregionale Hochwasserschutzkonzepte lässt sich die Umsetzung einer risikobasier-

ten, ganzheitlichen Planung erreichen, die möglichst auf der Ebene der Einzugsgebiete der 

Gewässer wirksam ist und die Interessen der Bürger über die kommunalen Grenzen hinaus in 

den Blick nimmt. 

1.2 Zuständigkeiten im Hochwasserschutz in Nordrhein-Westfalen 

Gemäß § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen 

sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorge-

maßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu 

treffen. Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge können die Kommunen darüber hin-

aus öffentliche Hochwasserschutzmaßnahmen umsetzen, um das Hochwasserrisiko in den 

betroffenen Bereichen zu reduzieren. 

Hochwasserschutzanlagen selbst sind gemäß § 78 Abs. 2 Landeswassergesetz (LWG) NRW 

von demjenigen zu unterhalten, der sie errichtet hat. Entspricht eine Hochwasserschutzanlage 

nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist der Unterhaltungspflichtige ver-

pflichtet, diese nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu sanieren oder wieder-

herzustellen (§ 78 Abs. 3 LWG). 

Hochwasserschutzaufgaben können von Kommunen an Verbände und Kooperationen über-

tragen werden. Ein Beispiel sind die Deichverbände am Niederrhein. Zum Teil übernehmen in 

NRW auch die sondergesetzlichen Wasserverbände Hochwasserschutzaufgaben und es gibt 

die Möglichkeit der Gründung von Zweckverbänden mit dem Ziel des Hochwasserschutzes. 

Diese und weitere Kooperationsformen bieten die Möglichkeit auch kommunenübergreifend 

Hochwasserschutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen. 
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Das Land unterstützt die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen und die Erstellung 

von Hochwasserschutzkonzepten durch die Bereitstellung von Mitteln über die Richtlinie für 

die Förderung von Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das Hochwasserrisikomanagement 

und zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Förderrichtlinie Hochwasserri-

sikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie – FöRL HWRM/WRRL). 

Die Aufgabe der Genehmigung und die Aufsicht über Hochwasserschutzanlagen werden von 

den Bezirksregierungen als Obere Wasserbehörde für Gewässer I. und II. Ordnung wahrge-

nommen. An sonstigen Gewässern befinden sich diese Aufgaben in der Zuständigkeit der Un-

teren Wasserbehörden der Kreise und kreisfreien Städte. 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung von Hochwasserschutzkonzepten selbst gibt es 

nicht. Hochwasserschutzkonzepte sind jedoch ein in der Wasserwirtschaft bundesweit aner-

kanntes und seit Jahren erprobtes Werkzeug, mit dessen Hilfe die Wirkungsweise von Einzel-

maßnahmen bewertet und das Zusammenspiel dieser optimiert wird. Dementsprechend för-

dert das Land NRW die Aufstellung von Hochwasserschutzkonzepten gemäß der Ziffer 2.1.1 

bzw. 2.1.2 der FöRL HWRM/WRRL. 

1.3 Zielsetzung der Unterarbeitsgruppe 

Die UAG HWSK wurde mit dem Ziel einberufen, die flächendeckende Erstellung von einzugs-

gebietsweiten Hochwasserschutzkonzepten in NRW zu unterstützen und die dafür erforderli-

chen Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierfür sollen Empfehlungen erarbeitet werden, die  

• den hochwasserschutzpflichtigen Kommunen konkrete Handreichungen und Hilfestel-

lungen für den Prozess der Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten geben, 

• einheitliche Qualitätsstandards für Hochwasserschutzkonzepte in NRW etablieren und 

• Wege aufzeigen, wie Ergebnisse bereits bestehender Hochwasserschutzkonzepte in 

einzugsgebietsweite Hochwasserschutzkonzepte integrieren werden können.  

Im Diskussionsverlauf der ersten Sitzungen der UAG wurde deutlich, dass für eine landesweit 

vergleichbare Maßnahmenkonzeption und -bewertung die Entwicklung einer neuen Methodik 

erforderlich ist, die auf eine Bewertung des Hochwasserrisikos fußt. Ferner sollen mit Anwen-

dung der Methodik klare Orientierungshilfen für die generelle Notwendigkeit von Hochwasser-

schutzmaßnahmen und für die Festlegung der jeweiligen Schutzziele geliefert werden. 

Dieser Bericht stellt das Ergebnis der Arbeiten der UAG dar und führt die formulierten Emp-

fehlungen auf, die zur Erreichung der genannten Ziele erforderlich sind. Zur Sicherstellung der 

künftigen Anwendung der Empfehlungen in der Praxis und des dafür erforderlichen nieder-

schwelligen Zugangs wird abgeleitet aus dem Bericht ein Musterleistungsverzeichnis erstellt, 

in dem die Empfehlungen der UAG in Vorleistungspositionen übersetzt sind. Die Hochwasser-

schutzpflichtigen werden dadurch in die Lage versetzt, Hochwasserschutzkonzepte schneller, 

effizienter und zielgerichteter zu beauftragen. Die Vorteile die sich aus den Empfehlungen der 

UAG für die verschiedenen Akteure ergeben sind im Folgenden aufgeführt. 
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Vorteile für die Bevölkerung 

• Stärkung der sozialen Gerechtigkeit durch eine landesweit einheitliche Reduzierung der 

Hochwasserrisiken, mindestens bis zur Erreichung des Basisschutzes für Leib und Le-

ben 

• Sicherstellung des Basisschutzes von Leib und Leben auch bei Hochwasserereignissen 

mit einer selteneren Eintrittswahrscheinlichkeit als einmal in 100 Jahren 

• Erhöhung der Sicherheit durch parallele Berücksichtigung der Risiken durch Starkregen 

und Hochwasser in kleinen Einzugsgebieten 

Vorteile für Hochwasserschutzpflichtige 

• Wesentliches Werkzeug für die Risikokommunikation durch die eindeutige Darstellung 

der Gefahren für Leib und Leben im Hochwasserfall anhand der Gefahrenzonen 

• Wirkungsvolles Instrument für Entscheidungsträger durch die eindeutige Darstellung der 

Bereiche, in denen vor dem Hintergrund des Risikos Hochwasserschutzmaßnahmen er-

forderlich sind 

• Standardisierte Analyse des Risikos für Leib und Leben als wichtige Orientierungshilfe 

für die Festlegung des Schutzziels 

• Berechnung von Starkregen und Hochwasser aus einer Hand mittels kombiniertem 

Starkregenmodell, dadurch Schaffung eines Werkzeuges für eine aufeinander abge-

stimmte, integrale Maßnahmenplanung gegen Überflutungen durch Starkregen und 

Hochwasser 

• Entlastung kommunaler Haushalte durch eine Kostenreduktion infolge einer effizienteren 

kommunenübergreifenden Maßnahmenkonzeption 

• Konkrete Hilfestellung bei der Wahl des räumlichen Umgriffs von Hochwasserschutz-

konzepten aus hydrologischer und verwaltungstechnischer Sicht  

• Hilfsmittel für die objektive und nachvollziehbare Argumentation bei Diskussionen zur 

konkreten Umsetzung und Erforderlichkeit von Hochwasserschutzmaßnahmen  

• Schnelle und einfache Beauftragung von Planungen des Hochwasserschutzes anhand 

eines Musterleistungsverzeichnisses 

• Steigerung der Zeit- und Kosteneffizienz durch ein eindeutiges Planungsziel 

• Entfall der aufwändigen Planrechtfertigung bei Einzelmaßnahmen durch Verankerung in 

einem bereits abgestimmten übergeordneten Hochwasserschutzkonzept 

• Potenzielles Werkzeug für eine ggf. erforderliche Priorisierung sowohl beim Neubau als 

auch bei der Sanierung von Hochwasserschutzanlagen 
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Vorteile für Ingenieurbüros 

• Eindeutige Vorgaben zu Methodik und Ausführungsdetails bei der Erstellung von Hoch-

wasserschutzkonzepten sowie bei der Konzeption und Bewertung von Hochwasser-

schutzmaßnahmen 

Vorteile für die Bezirksregierungen 

• Verschlankung des Förderverfahrens von Hochwasserschutzkonzepten durch landes-

weit abgestimmte Handlungsempfehlungen 

• Verschlankung des Förderverfahrens von Einzelmaßnahmen durch einen vorgelagerten 

Nachweis der Wirksamkeit in den Hochwasserschutzkonzepten  

• Wesentliches Werkzeug für die Risikokommunikation durch die eindeutige Darstellung 

der Gefahren für Leib und Leben im Hochwasserfall anhand der Gefahrenzonen 

• Hilfestellung für die Aufgabe der Beratung zu Fragen des Hochwasserschutzes 

• Steigerung der Umsetzungsgeschwindigkeit bei der Verbesserung des Hochwasser-

schutzes in NRW 

• Wesentliches Werkzeug für eine ggf. erforderliche Priorisierung sowohl beim Neubau als 

auch bei der Sanierung von Hochwasserschutzanlagen 

Vorteile für das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

• Sicherstellung des landesweit einheitlichen Vollzugs 

• Landesweit vergleichbare Bewertung des Hochwasserrisikos und der Wirksamkeit von 

Hochwasserschutzmaßnahmen 

• Wesentliches Werkzeug für die Risikokommunikation durch die eindeutige Darstellung 

der Gefahren für Leib und Leben im Hochwasserfall anhand der Gefahrenzonen 

• Steigerung der Kosteneffizienz durch ein eindeutiges Planungsziel 

• Steigerung der Umsetzungsgeschwindigkeit bei der Verbesserung des Hochwasser-

schutzes in NRW 

Vorteile für Akteure außerhalb von NRW 

• Möglichkeit der Nutzung des in NRW erarbeiteten risikobasierten Ansatzes z. B. für An-

wendungsbereiche der Maßnahmenbewertung, Raumplanung und Risikokommunika-

tion 

• Möglichkeit der bundesweiten Vereinheitlichung zur Bewertung der Gefahren von Leib 

und Leben durch Hochwasser 
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1.4 Struktur des Dokuments 

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der Arbeiten der UAG zusammen, die im Konsens unter 

den Mitgliedern erarbeitet wurden. Die in diesem Bericht enthaltenen Empfehlungen zur Auf-

stellung von HWSK sind in drei wesentliche Abschnitte gegliedert. 

Den Kern stellt der sogenannte risikobasierte Ansatz dar, der innerhalb der UAG entwickelt 

wurde. Der Ansatz dient als Grundlage für die landeseinheitliche Ermittlung der Hochwasser-

betroffenheit innerhalb von Hochwasserschutzkonzepten und die Ableitung des Handlungsbe-

darfs für Hochwasserschutzmaßnahmen hieraus. Es werden sowohl die Gefahren für Leib und 

Leben als auch die volkswirtschaftlichen Schäden betrachtet. In Kapitel 2 werden die Erforder-

lichkeit, die wissenschaftliche Grundlage sowie die Rahmenbedingungen des risikobasierten 

Ansatzes beschrieben. 

Kapitel 3 erläutert die systematische Herangehensweise bei der Anwendung der Methodik in 

der Praxis. Die Empfehlungen beziehen sich auf die einzelnen Prozessschritte in der Vorge-

hensweise zum risikobasierten Ansatz, den Umgang mit der Wechselwirkung zwischen Hoch-

wasser und Starkregen, die Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadenspotenziale und Maß-

nahmenkosten sowie die einzelnen Schritte der Variantenuntersuchung. Abschließend werden 

die Ergebnisse der Anwendung der Methodik in den durchgeführten Pilotprojekten vorgestellt. 

Zusätzlich zu den Empfehlungen zur Methodik gibt es weitere Randbedingungen, die bei der 

Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten wichtig sind. Diese sind in Kapitel 4 im Detail er-

läutert. Von der UAG wurden Empfehlungen zu den Produkten der Konzepte, der Untersu-

chungstiefe und dem zeitlichen Rahmen erarbeitet. Des Weiteren sind die empfohlenen Ak-

teure, deren Rollen und Aufgaben sowie die empfohlenen einzurichtenden Projektgremien im 

Zuge der Konzepterstellung aufgeführt. 

Am Ende jedes dieser drei wesentlichen Abschnitte sind die Vorteile herausgearbeitet, die sich 

aus den Empfehlungen ableiten lassen. Zu jedem thematischen Unterkapitel ist eine Zusam-

menfassung der Empfehlungen in einem blauen Kasten am Ende aufgeführt. 

Kapitel 5 stellt die Empfehlungen zur Berücksichtigung der Methodik im Rahmen der Landes-

förderung dar. In Kapitel 6 sind die Kurzfassungen aller Empfehlungen (blaue Kästen) aus 

dem Bericht zur Übersicht erneut zusammengefasst. 

1.5 Mitglieder der UAG 

Bei der Zusammensetzung der Mitglieder der UAG wurde darauf geachtet, dass die maßge-

benden wasserwirtschaftlichen Institutionen in NRW in der UAG vertreten sind. Auf diese 

Weise sollte von Beginn an sichergestellt werden, dass Sichtweisen und Randbedingungen 

der einzelnen Institutionen durch die entsendeten Vertreterinnen und Vertreter in geeigneter 

Weise Berücksichtigung finden und dadurch eine bereits zwischen den Institutionen vorabge-

stimmte Methodik zur Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten entwickelt wird. Die Funk-

tion der Mitglieder als Multiplikatoren für Ihre Institutionen nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. 

Die Mitglieder der UAG setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft, der 

Wasserverbände, kommunalen Spitzenverbänden, Ingenieurbüros und der Wasserwirt-

schaftsverwaltung zusammen. Die Institutionen und ihre Vertreter sind in der Abbildung 1 hin-

terlegt. 
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Abbildung 1: Wasserwirtschaftliche Institutionen und deren Vertreterinnen und Vertreter in der UAG 

Mit der Gewinnung von Herrn Dr. Reuber von der Waterschap Limburg als Mitglied der UAG 

ist es möglich, Sicht- und Vorgehensweisen der niederländischen Kolleginnen und Kollegen in 

den Prozess einfließen zu lassen. 

Gruppe Organisation Name

Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in NRW (AGW) Herr Dr. Gerd Demny

Wasserverband Eifel-Rur Frau Susanne Kozerke

Erftverband Herr Dr. Daniel Bittner/ Herr Dr. Julian Struck

Waterschap Limburg Herr Dr. Jens Reuber

NRW-Hochschulallianz Herr Prof. Holger Schüttrumpf/ Dr. Julian Hofmann

Fakultät Raumplanung Technische Universität Dortmund Herr Prof. Dr. Stefan Greiving

Städte- und Gemeindebund NRW Herr Dr. Peter Queitsch

Kommunal Agentur NRW GmbH Herr Dr. Jan Echterhoff

Bezirksregierung Köln Herr Rudolf Wergen

Bezirksregierung Münster Frau Anika Hiller

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW
Herr Dr. Fabian Gier / Herr Daniel Posanski /   Herr 

Benedikt Jansen

UWB Euskirchen Herr Marcel Schneider

Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH Herr Dr. Oliver Buchholz

INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner Herr Dr. Peter Heiland
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2 Fachliche Grundlagen risikobasierter Hochwasserschutzkon-
zepte 

2.1 Motivation und Hintergrund  

Der Status quo in der Maßnahmenplanung ist häufig die pauschale Festlegung des Schutz-

ziels auf ein HQ100 unabhängig von der tatsächlichen Betroffenheit und damit auch unabhän-

gig vom tatsächlichen Risiko vor Ort. Aufgrund einer fehlenden Datengrundlage findet vor Ort 

keine standardisierte Betroffenheitsanalyse statt, welches Schutzziel unter Berücksichtigung 

der konkreten Bedarfe vor Ort empfehlenswert und sinnvoll ist.  

Von der derzeitig häufig angewendeten pauschalen Festlegung eines „starren“ Hochwasser-

schutzziels HQ100 ohne Analyse der tatsächlichen Betroffenheit und des Risikos ist aus fol-

genden Gründen abzuraten:  

• Das Ausmaß der Hochwasserbetroffenheit ist bei HQ100 sehr unterschiedlich: Liegen in 

einem Ort die Wassertiefen bei wenigen Dezimetern, können sie in anderen Orten bei 

gleicher Eintrittswahrscheinlichkeit mehrere Meter betragen. In Mittelgebirgslagen treten 

zusätzlich zu den Überschwemmungstiefen hohe Fließgeschwindigkeiten als lebensge-

fährdende Faktoren hinzu. Ein HQ100 kann also in einem Ort lebensbedrohend sein, in 

einem anderen dagegen lediglich (geringe) Sachschäden anrichten. 

• Mit der ausschließlichen Verwendung eines HQ100 erfolgt eine unzulängliche Abschät-

zung der Risiken für Leib und Leben, da sich das Schutzziel nicht an den Gegebenheiten 

vor Ort, also der Gefährdung und Vulnerabilität orientiert. 

• Die Effektivität von Hochwasserschutzmaßnahmen für ein HQ100 ist ebenfalls unter-

schiedlich: Der volkswirtschaftliche Nutzen einer Hochwasserschutzmaßnahme hängt 

grundsätzlich vom Verhältnis des vermiedenen Schadens gegenüber dem dafür erfor-

derlichen Aufwand (Kosten) ab. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist in hohem Maße orts-

spezifisch. 

• Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 und der fortschreitende Klimawandel zeigen, 

dass bei der Hochwasserschutzplanung auch Ereignisse seltener als das HQ100 be-

trachtet werden sollten, insbesondere wenn es gilt, Lebensgefahren abzuwenden und 

besonders hohe Schadenspotenziale zu verringern. 

Die erarbeiteten Empfehlungen bieten die Möglichkeit, die Festlegung des Schutzziels zukünf-

tig risikobasiert auf sachgerechte und nachvollziehbare Art und Weise durchzuführen. Behörd-

liche Vorgaben von Schutzzielen an die Verantwortlichen vor Ort erfolgen dabei nicht. Dies 

steht im Einklang mit der kommunalen Planungshoheit. Vielmehr wird durch die standardisierte 

Analyse des Risikos sichergestellt, dass die Entscheidungen vor Ort auf einer fachlich fundier-

ten (und in ganz NRW vergleichbaren) Grundlage getroffen werden können. 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Grundlagen für die risikobasierte Hochwasser-

schutzzielfestlegung und die daraus resultierende Vorgehensweise bei der Aufstellung von 

risikobasierten Hochwasserschutzkonzepten beschrieben.  
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2.2 Grundsätze 

Die risikobasierte Schutzzielfestlegung fußt auf der grundsätzlichen Definition des Risikos:  

Risiko   =   Eintrittswahrscheinlichkeit   ×   Schadensausmaß 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist über die Wiederkehrwahrscheinlichkeit eines Überflutungs-

ereignisses gegeben (ausgedrückt über die Jährlichkeit T, z. B. 10-jährlich etc.). Das Scha-

densausmaß ergibt sich aus der Einwirkung der physikalischen Größen Wassertiefe h und 

Fließgeschwindigkeit v auf die Vulnerabilität von Menschen, Sachgütern oder auch immateri-

ellen Gütern wie Kultur und Umwelt.  

Spezifiziert auf das Risiko für Leib und Leben wird das Risiko als Kombination aus Gefähr-

dung und Vulnerabilität dargestellt: 

Risiko   =   Gefährdung   ×   Vulnerabilität 

In diesem Fall werden Eintrittswahrscheinlichkeit und konkrete Gefahr, ausgedrückt über die 

Wassertiefe h und Fließgeschwindigkeit v, zur Gefährdung zusammengefasst. Die Empfind-

lichkeit der betroffenen Menschen und Güter wird über die Vulnerabilität abgebildet.  

Um eine risikobasierte Schutzzielfestlegung vor Ort zu ermöglichen, müssen zwei voneinander 

getrennte Betrachtungen durchgeführt werden. Zum einen die Betrachtung des Risikos für 

Leib und Leben (sogenannter Basisschutz) und zum anderen weitere Risiken insbesondere 

monetärer Art (sogenannter erweiterter Schutz).  

Der Schutz von Leib und Leben ist eine zentrale Grundlage für die Schutzzielfestlegung. Mit 

Realisierung des Basisschutzes (bestehend aus einzelnen Hochwasserschutzmaßnahmen) 

wird das Risiko auf ein Maß gesenkt, sodass bei hochwasserangepasstem Verhalten keine 

Todesopfer zu befürchten sind. Der Basisschutz ist nicht monetär oder wirtschaftlich definiert, 

sondern leitet sich aus wissenschaftlichen Studien über die Auswirkung von physikalischen 

Größen (Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit) auf die Vulnerabilität von Menschen in und 

außerhalb von Gebäuden ab. Mit der Erfüllung des Basisschutzes ist der wichtigste Schritt zur 

Steigerung des Schutzniveaus für die Bevölkerung getan. Der Basisschutz stellt somit die Min-

destanforderungen für die risikobasierte Schutzzielfestlegung dar.  

Über den Basisschutz hinaus ist ein erweiterter Schutz zur weitergehenden Risikominderung 

möglich. Die durch eine Schutzmaßnahme vermiedenen potenziellen Sachschäden durch 

Hochwasser sollten in einem günstigen Verhältnis zum Aufwand für die Umsetzung der Maß-

nahme stehen. Anders als der Basisschutz wird der erweiterte Schutz wirtschaftlich durch das 

Schadenspotenzial hergeleitet.  

 

Für die risikobasierte Schutzzielfestlegung sind zwei getrennte Betrachtungen notwendig:  

1. Die Betrachtung des Risikos für Leib und Leben (sogenannter Basisschutz) als Min-

destanforderung und 

2. die Betrachtung weiterer Risiken insbesondere monetärer Art (sogenannter erweiter-

ter Schutz) zur Reduzierung volkswirtschaftlicher Schäden.  
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2.3 Definition des Schutzes für Leib und Leben (Basisschutz) 

Menschen können bei Hochwasserereignissen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Ge-

bäuden in Lebensgefahr geraten. Das Risiko für Leib und Leben lässt sich aus der Risikodefi-

nition 

Risiko   =   Gefährdung   ×   Vulnerabilität 

ableiten: Die Gefährdung ist die Kombination aus konkreter Gefahr und Eintrittswahrschein-

lichkeit. Die konkrete Gefahr lässt sich über die physikalischen Größen Wassertiefe h und 

Fließgeschwindigkeit v beschreiben. Die Vulnerabilität beschreibt die Disposition und Belast-

barkeit der betroffenen Personen und kann vereinfacht über die Flächennutzung abgebildet 

werden. Das Risiko für Leib und Leben kann damit, wie in Abbildung 2 dargestellt, angegeben 

werden (MÜLLER & JÜPNER, 2020): 

 

Abbildung 2: Risiko für die Unversehrtheit des Menschen bei Überflutungen 

Mit der Festlegung und Umsetzung des Basisschutzziels sollen die Risiken für Leib und Leben 

auf ein Maß gesenkt werden, sodass bei hochwasserangepasstem Verhalten keine Todesop-

fer zu befürchten sind. Dazu werden im Folgenden Empfehlungen für die Ermittlung der Ge-

fährdung und der Vulnerabilität ausgearbeitet. 

2.3.1 Bestimmung der Gefahr für Leib und Leben 

Die Hochwassergefährdung ergibt sich aus der Kombination der einwirkenden physikalischen 

Kräfte h und v mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Die physikalischen Kräfte stellen dabei die 

konkrete Gefahr dar, der eine Person ausgesetzt sein kann. Wassertiefe h und Fließgeschwin-

digkeit v sind in Überflutungsgebieten unterschiedlich ausgeprägt, so sind z. B. die Fließge-

schwindigkeiten in Mittelgebirgsregionen in der Regel deutlich höher als im Flachland und die 

Wassertiefen am Rhein höher als an einem kleinen Bachlauf. Daher bietet es sich an, be-

troffene Flächen in Gefahrenzonen zu gliedern. Kriterium für die Abgrenzung der Gefahrenzo-

nen voneinander ist die mögliche Auswirkung auf den Menschen, also die Wirkung der physi-

kalischen Größen h und v.  

JONKMAN & PENNING-ROWSELL (2008) haben umfangreiche Untersuchungen unter Hin-

zuziehung weiterer Forschungsarbeiten durchgeführt, wie sich Überflutungen auf die Standsi-

cherheit des Menschen auswirken. Bei hohen Wassertiefen h führt das vom Wasser ausge-

übte Kippmoment bereits bei moderaten Fließgeschwindigkeiten v zur Instabilität einer Person, 

bei niedrigen Wassertiefen h und hohen Fließgeschwindigkeiten v wird der Strömungsdruck 
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größer als die Haftreibung an den Füßen einer Person. Diese, theoretisch hergeleiteten Sach-

verhalte sind in der Abbildung 3 dargestellt. In der Praxis ist der Beginn der Instabilität von 

vielen Parametern abhängig. So spielen das Körpergewicht, die Schuhsohlen und der Unter-

grund, die physische Verfassung einer Person und vieles mehr eine erhebliche Rolle. JONK-

MAN & PENNING-ROWSELL (2008) haben daher ihre Untersuchungen mit physikalischen 

Modellversuchen verschiedener Autorinnen und Autoren ergänzt. In der Abbildung 3 sind die 

Ergebnisse der Modellversuche als Punktdaten eingetragen. Daraus ist zu erkennen, dass die 

Instabilität von Personen sowohl bei deutlich geringerer physikalischer Belastung als auch bei 

deutlich größerer eintreten kann. Insgesamt zeigt die Zusammenstellung der Untersuchungen 

in Abbildung 3, dass der Bereich, ab dem sich Menschen bei einer Überflutung nicht mehr auf 

den Beinen halten können, durch eine Hüllkurve mit dem Produkt aus v × h = 0,5 m²/s nach 

unten eingegrenzt werden kann (gelbe Kurve). Das Produkt v × h entspricht der von der Strö-

mung ausgeübten Impulskraft. Bei einer Impulskraft kleiner gleich 0,25 m²/s (blaue Kurve) be-

steht ein hinreichend großer Abstand zum Instabilitätsbeginn (gelbe Kurve). Demgegenüber 

muss bei einer Impulskraft größer 2,0 m²/s (orangefarbene Kurve) davon ausgegangen wer-

den, dass auch bei optimalen körperlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen keine 

Person mehr den angreifenden Strömungskräften widerstehen kann. 

 

 

Abbildung 3: Stabilitätsgrenze für den Mensch in Überflutungsbereichen in Abhängigkeit von den 

angreifenden Strömungsparametern Fließtiefe h und Fließgeschwindigkeit v 

Für die Festlegung von Gefahrenzonen werden neben den jeweils maximal zulässigen Impuls-

kräften v × h auch die Maximalwerte für Fließtiefe h und -geschwindigkeit v begrenzt. So muss 

z. B. ab einer Wassertiefe von rund einem Meter davon ausgegangen werden, dass sich ein 

erwachsener Mensch nur noch schwimmend im Wasser wird halten können.  
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Die Gefahrenzonen für Überflutungen werden wie folgt definiert: 

Gefahrenzone 0 mit überflutungsfreier Fläche 

Die Fläche ist nicht überflutet und birgt somit keine Gefahren für dort befindliche Perso-

nen. In Kellern kann Wasser gegebenenfalls durch ansteigendes Grundwasser in Fluss-

nähe eindringen und Gefahren auslösen. Ansteigendes Grundwasser ist als natürlicher 

Vorgang hinzunehmen und löst keinen Schutzbedarf aus. Gefahren für Leib und Leben 

ist durch eine geeignete Verhaltens- und Bauvorsorge zu begegnen. 

Gefahrenzone 1 mit oberer Begrenzung h ≤ 0,5 m und v × h ≤ 0,25 m²/s und v ≤ 1,0 m/s 

Es besteht nur eine geringe Gefahr für Menschen außerhalb von Gebäuden. Das Was-

ser steht maximal kniehoch und die maximalen Impulskräfte liegen weit unterhalb der 

Stabilitätsgrenze. Kinder und eingeschränkte Personen könnten dagegen stärker gefähr-

det sein und bedürfen der Unterstützung durch Begleitpersonen, falls Gebäude verlas-

sen werden müssen. Größere Fahrzeuge der Gefahrenabwehr können unter dieser Be-

lastung in der Regel noch eingesetzt werden. Gebäude können bei dieser Überflutungs-

belastung in der Regel gut mit Objektschutzmaßnahmen gesichert werden, sodass auch 

erhöhten Gefahren insbesondere in bewohnten Kellerräumen begegnet werden kann. 

Dazu bedarf es einer entsprechenden Informations- und Verhaltensvorsorge.  

Gefahrenzone 2 mit oberer Begrenzung h ≤ 1,0 m und v × h ≤ 0,5 m²/s und v ≤ 2,0 m/s 

Da das Wasser bereits hüfthoch anstehen kann und die Strömungskräfte an die Stabili-

tätsgrenze des Menschen in fließendem Wasser heranreichen, besteht eine Gefahr für 

ungeübte erwachsene Personen. Geübte Personen, wie z. B. Einsatzkräfte, können in 

diesem Bereich in der Regel noch außerhalb von Gebäuden agieren. Eine Unterstützung 

durch Kraftfahrzeuge ist noch möglich, wenn sie über eine spezielle Ausrüstung (Watfä-

higkeit etc.) verfügen. Für Gebäude ist Objektschutz grundsätzlich möglich, sodass die 

Gefahren für Menschen innerhalb von Gebäuden reduziert werden können.  

Gefahrenzone 3 mit oberer Begrenzung h ≤ 2,0 m und v × h ≤ 2,0 m²/s und v ≤ 4,0 m/s 

Innerhalb dieser Zone wird die Stabilitätsgrenze des Menschen im Wasser erreicht und 

überschritten. Die Wassertiefe erfordert die Fähigkeit zu schwimmen, die möglichen ho-

hen Strömungsgeschwindigkeiten (neben möglichem Treibgut) sind selbst für geübte 

Schwimmerinnen und Schwimmer kaum zu bewältigen. Die Gefahrenabwehr kann in 

diesem Bereich bei niedrigen Fließgeschwindigkeiten und günstigen Rahmenbedingun-

gen Boote einsetzen. Übliche Objektschutzmaßnahmen für Gebäude sind in der Regel 

nicht mehr wirksam. Der Differenzdruck von über 1 Meter Wassersäule kann bereits eine 

Gefahr für die Stabilität von einfachen Wandkonstruktionen darstellen und es muss da-

von ausgegangen werden, dass Gebäude geflutet sind. Menschen in Gebäuden sind 

daher im Erdgeschoss bereits Gefahren ausgesetzt und werden in obere Stockwerke 

oder auf das Dach ausweichen. Die Erreichbarkeit des Daches muss dafür gewährleistet 

sein und sollte durch entsprechende Informations- und Verhaltensvorsorge sichergestellt 

werden. In der Summe besteht innerhalb der Zone 3 eine signifikante Gefahr außerhalb 

von Gebäuden, innerhalb von Gebäuden kann dagegen noch von einer geringen Gefahr 

ausgegangen werden. 
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In den darüberhinausgehenden Zonen sind nur noch die potenziellen Gefahren von Menschen 

innerhalb von Gebäuden relevant. Die Autoren der DEFRA/UK (2006) legen dar, dass ab einer 

Wassertiefe von 2 m und einer Fließgeschwindigkeit von 3 m/s bzw. 1 m und 6 m/s irreparable 

Schäden an Gebäuden auftreten können. Auswertungen im Zuge des KAHR-Projektes 

(WÜTHERICH et al., 2024) weisen darauf hin, dass die bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 

2021 im Ahrtal zerstörten Gebäude tatsächlich Strömungsbelastungen dieser Größenordnung 

ausgesetzt waren. 

Gefahrenzone 4 mit oberer Begrenzung h ≤ 4,0 m und v × h ≤ 6,0 m²/s und v ≤ 6,0 m/s: 

Menschen sind bereits im Obergeschoss von Überflutungen betroffen. Bei einstöckigen 

Bauten kann auch bereits das Dach überstaut sein. Der Einsatz von Booten ist je nach 

Fließgeschwindigkeit nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich. Gebäude 

sind in der Regel noch nicht einsturzgefährdet, können aber bereits massiv beschädigt 

werden.  

Gefahrenzone 5 ohne Begrenzung mit h > 4,0 m, v × h > 6,0 m²/s und/oder v > 6,0 m/s: 

Aufgrund der hohen angreifenden Kräfte besteht in schnell fließendem Wasser Einsturz-

gefahr von Gebäuden. Einsatzkräfte sind nur noch bei nahezu stillstehendem Wasser 

mit Booten handlungsfähig. Es besteht große bis sehr große Lebensgefahr für Personen. 

In der Abbildung 4 sind die fünf Gefahrenzonen 1 bis 5 mit ihren jeweiligen oberen Grenzen 

grafisch dargestellt.  

 

 

Abbildung 4: Gefahrenzonen für den Menschen bei Überflutung in Abhängigkeit von der Wassertiefe h 

und der Fließgeschwindigkeit v 

Die so festgelegte Hochwassergefahrenzonierung deckt sich in ihren Grundzügen mit den in 

anderen Ländern verwendeten Ansätzen, z. B. denen in Großbritannien nach DEFRA/UK 
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(2006), die auch von GREIVING et al. (2023) für die Raumplanung aufgegriffen werden, sowie 

denen in der Schweiz für die Erstellung von nationalen Naturgefahrenkarten (BAFU/CH, 2015). 

In NRW ist die instationäre 2D-Strömungssimulation mittlerweile Standard bei der Ermittlung 

von Überflutungsbereichen für das Hochwasserrisikomanagement gemäß Hochwasserrisiko-

management-Richtlinie (HWRM-RL) und zur Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. 

Aus einer 2D-Hydraulik lassen sich alle erforderlichen Berechnungsgrößen für die Darstellung 

der fünf Gefahrenzonen auslesen. Dazu sind die maximal auftretenden Wassertiefen h, Fließ-

geschwindigkeiten v und deren Produkt v × h jeweils über den gesamten Simulationszeitraum 

für jede Berechnungszelle zu ermitteln. Die getrennte Auswertung für die drei Strömungsgrö-

ßen ist erforderlich, weil ihre Maxima in der Regel nicht zeitgleich auftreten. 

Abbildung 5 zeigt beispielhaft die so berechneten Gefahrenzonen in einer Ortschaft in NRW 

an einem mittelgebirgsgeprägten Flusslauf für ein HQ100 (Eintrittswahrscheinlichkeit). Im 

Flussschlauch stellt sich die höchste berechnete Gefahrenzone, Zone 4, ein. Dies ist für den 

Gewässerlauf selbst zu erwarten und in der Regel unproblematisch. Die Hauptstraßenzüge 

und einige Gebäude liegen in den Zonen 2 und 3, dies bedeutet bereits eine signifikante bis 

erhebliche Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner außerhalb von Gebäuden. Für die 

Anwohnerinnen und Anwohner in Gebäuden innerhalb bzw. entlang der Zone 3 bestehen 

ebenfalls bereits Gefahren.  

 

Abbildung 5: Beispiel einer Gefahrenzonenkarte bei der Eintrittswahrscheinlichkeit HQ100 für eine 

Ortschaft in NRW an einem mittelgebirgsgeprägten Flusslauf 
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2.3.2 Maßgebliche Eintrittswahrscheinlichkeiten 

Jede Gefahrenzone gilt für das jeweils zugrunde liegende Hochwasserereignis HQT (Lastfall) 

mit der Jährlichkeit T (Eintrittswahrscheinlichkeit). Für die risikobasierte Hochwasserschutz-

planung ist festzulegen, welche Lastfälle bzw. Jährlichkeiten für den zu erreichenden Basis-

schutz zugrunde gelegt werden sollen. Die Kriterien für eine geeignete Festlegung dafür sind 

der Bezug zur Lebenswirklichkeit der potenziell Hochwasserbetroffenen, die Abgrenzung zum 

Einsatzfeld der Gefahrenabwehr (Restrisiko) und die Handhabbarkeit bei der Berechnung.  

Dazu wird die Erlebenswahrscheinlichkeit von Hochwasserereignissen betrachtet. In der Ta-

belle 1 ist die Überschreitungswahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses in Abhängig-

keit von der Jährlichkeit und Verweilzeit einer Person oder eines Gebäudes an einem Gewäs-

ser dargestellt. 

Tabelle 1:  Überschreitungswahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses in Abhängigkeit von der Jährlich-
keit und Verweilzeit am Gewässer 

Verweilzeit  

am Gewässer 

[Jahre] 

Jährlichkeit T [Jahre] 

10 30 50 100 200 300 1.000 

1 10 % 3,3 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 

10 65 % 29 % 18 %  10 % 5 % 3 % 1 % 

80 100 % 93 %  80 % 55 % 33 % 23 % 8 % 

100 100 % 97 % 87 % 63 % 39 % 28 % 10 % 

200 100 % 100 % 98 %  87 %  63 % 49 % 18 % 

 

Bei Verweilzeiten am Gewässer von einem Jahr sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten natur-

gemäß sehr gering, selbst bei einem HQ10. Mit steigender Verweilzeit nehmen die Eintritts-

wahrscheinlichkeiten deutlich zu. Unterstellt man eine Verweilzeit einer Person oder eines Ge-

bäudes von 80 Jahren (mittlere Lebenserwartung bzw. übliche Standzeit in Deutschland), so 

tritt das HQ100 mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 % ein. Dazu passend wird dieser 

Lastfall in der HWRM-RL als ein „Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit“ bezeichnet.  

Demzufolge wird diese Jährlichkeit auch als einer der zu berücksichtigenden Lastfälle bei der 

Ableitung des Basisschutzzieles empfohlen und angesetzt.  

Um die Bandbreite der Hochwassergefährdung adäquat abbilden zu können, sollten neben 

dem HQ100 auch ein Lastfall mit höherer und einer mit geringerer Eintrittswahrscheinlichkeit 

betrachtet werden. Die im Zuge der Hochwasserrisikomanagementplanung nach HWRM-RL 

häufig verwendeten Lastfälle HQ10 (HQhäufig) und HQ1.000 (HQExtrem) erscheinen auf der einen 

Seite mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 100 % in 80 Jahren (HQ10) zu wenig ambitio-

niert oder mit unter 10 % (HQ1.000) zu selten. Letzteres Szenario ist eher dem verbleibenden 

Restrisiko bei der Hochwasserschutzplanung zuzuordnen und für die Planung der Gefahren-

abwehr relevant. 
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Alternativ könnten die in der Praxis oftmals betrachteten Lastfälle HQ50 (in der Vergangenheit 

weit verbreitetes Hochwasserschutzziel) und HQ200 (z. B. am Rhein) angesetzt werden. Die 

Differenzen von Abflüssen und Wasserständen zwischen diesen Szenarien und dem HQ100 

liegen jedoch oftmals im Bereich der hydrologischen Bestimmungsgenauigkeit und den übli-

chen Änderungsfaktoren für den Klimawandel (siehe z. B. KLIWA, 2015 und 2018). 

Daher werden das HQ30 und das HQ300 als weitere Lastfälle für die Bestimmung des Basis-

schutzzieles ausgewählt. Beide Szenarien stellen bei der in der Hydrologie häufig verwende-

ten logarithmischen Darstellung der Hochwasserwahrscheinlichkeit T die jeweilige Mitte zwi-

schen dem HQ10 und dem HQ100 bzw. dem HQ100 und dem HQ1.000 dar. Die Szenarien 

lassen sich mit genügender hydrologischer Genauigkeit voneinander abgrenzen und decken 

mit 93 % (HQ30) bzw. 23 % (HQ300) Eintrittswahrscheinlichkeit innerhalb von 80 Jahren ein 

ausreichend breites Spektrum der Hochwasserhäufigkeiten ab.  

2.3.3 Hochwassergefährdung 

Die Hochwassergefährdung ist die Kombination von Hochwassergefahr und Eintrittswahr-

scheinlichkeit. Dabei gilt, dass eine konkrete Gefahr umso höher sein darf, je geringer die 

Eintrittswahrscheinlichkeit ist. So ist z. B. eine Person in der Gefahrenzone 1 beim Lastfall 

HQ100 der gleichen Gefährdung ausgesetzt wie eine Person in der Gefahrenzone 2 beim 

HQ300. 

2.3.4 Vulnerabilität 

Für die Vulnerabilität von Menschen in Überflutungsgebieten spielen eine Vielzahl von Fakto-

ren eine Rolle, so z. B. Besiedelungsdichte, sensible Nutzungen wie Krankenhäuser und Al-

tersheime, soziale Strukturen, Handlungsfähigkeit im Ereignisfall z. B. durch die Vorhersag-

barkeit von Ereignissen u. v. m. Dementsprechend können die Ansätze für die Bestimmung 

der Vulnerabilität recht komplex ausfallen, siehe z. B. bei DEFRA/UK (2006) und MORO/BMVI 

(2017). 

Für NRW wird dagegen ein einfacher Ansatz gewählt, um Unsicherheiten bei der Handhabung 

in der Praxis auszuschließen. Demnach wird in drei Vulnerabilitäten unterschieden, die allein 

anhand der Siedlungsdichte in der Flächennutzung unterschieden werden: 

1. In geschlossenen Siedlungen sind viele Menschen betroffen und es wird grundsätzlich 

von einer hohen Vulnerabilität ausgegangen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 

Innenstadtkerne, Siedlungen mit einer hohen Dichte an medizinischen und sozialen Ein-

richtungen oder um reine Wohnbereiche handelt. 

2. Bei Einzelgebäuden außerhalb geschlossener Siedlungen sind wenige Menschen be-

troffen, damit ergibt sich eine geringe Vulnerabilität. 

3. Bei unbebautem Gelände liegt praktisch keine Vulnerabilität vor. Dass sich dort während 

eines Hochwasserereignisses Menschen aufhalten, die sich nicht rechtzeitig in Sicher-

heit bringen können, ist äußerst unwahrscheinlich.   
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2.3.5 Hochwasserrisiko für Leib und Leben 

Das Risiko für die Unversehrtheit von Menschen bei Hochwasser ergibt sich aus der Definition: 

Risiko   =   Gefährdung   ×   Vulnerabilität 

Um das Risiko in vulnerablen Bereichen (geschlossene Siedlungen) in einem akzeptablen 

Maß zu halten, ist dort nur eine geringe Gefährdung zuzulassen. Wie oben bereits angeführt, 

besteht in der Gefahrenzone 1 keine relevante Lebensgefahr für Personen außerhalb und in-

nerhalb von Gebäuden. Demzufolge kann diese Gefährdung bzw. dieses Risiko für geschlos-

sene Siedlungen bei einem HQ100 akzeptiert werden. Bei einem HQ30 stellt die Gefahren-

zone 1 wegen der höheren Eintrittswahrscheinlichkeit dagegen eine höhere Gefährdung und 

damit ein größeres Risiko dar. Um auf das gleiche Risikomaß wie beim HQ100 zu kommen, 

muss daher bei einem HQ30 in geschlossenen Siedlungen Hochwasserfreiheit (Gefahrenzone 

0) herrschen. Demgegenüber kann bei einem HQ300 unter Beibehaltung des gleichen Risikos 

die nächsthöhere Gefahrenzone 2 zugelassen werden, die ebenfalls praktisch noch keine Le-

bensgefahr für die betroffenen Personen bedeutet. 

In den weniger vulnerablen Bereichen mit Einzelgebäuden außerhalb geschlossener Siedlun-

gen bedeutet für ein HQ100 die Gefahrenzone 2 das gleiche Risikoausmaß wie die Gefahren-

zone 1 bei geschlossenen Siedlungen. Analog dazu ergeben die Gefahrenzone 1 für das 

HQ30 und die Gefahrenzone 3 für das HQ300 ebenfalls das gleiche Risikomaß. Einzelge-

bäude außerhalb geschlossener Siedlungen dürfen damit einer höheren Gefährdung ausge-

setzt werden, aufgrund ihrer geringeren Vulnerabilität ist das Risikoausmaß aber das gleiche 

wie das in geschlossenen Siedlungsbereichen. Hinsichtlich des Risikos für Leib und Leben bei 

Hochwasser sind die Menschen in Einzelgebäuden außerhalb geschlossener Siedlungen also 

denen in geschlossenen Siedlungen gleichgestellt.  

In unbebautem Gelände besteht wegen der praktisch nicht vorhandenen Vulnerabilität vom 

Grundsatz her keine Lebensgefahr. Daher können für diesen Bereich alle Gefahrenzonen zu-

gelassen werden.  

Damit ergeben sich für den Basisschutz zur Abwehr von Lebensgefahren bei Hochwasser fol-

gende Schutzziele: 

1. Geschlossene Siedlungen bei HQ30 Gefahrenzone 0  

  bei HQ100 Gefahrenzone 1 

 bei HQ300 Gefahrenzone 2 

2. Einzelgebäude außerhalb bei HQ30 Gefahrenzone 1  

geschlossener Siedlungen bei HQ100 Gefahrenzone 2 

 bei HQ300 Gefahrenzone 3 

3. Unbebautes Gelände bei HQ30 keine Vorgabe 

  bei HQ100 keine Vorgabe 

 bei HQ300 keine Vorgabe 

Die dem Basisschutz zugrunde liegenden Gefahrenzonen stellen die Mindestanforderungen 

für die risikobasierte Schutzzielfestlegung dar. Wird davon abweichend eine niedrigere Gefah-

renzone angestrebt (z. B. Gefahrenzone 0 anstatt 1 bei HQ100), so fällt dies bereits in den 

Bereich des erweiterten Hochwasserschutzes. 
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Diese Zielsetzungen für den Basisschutz lassen sich gemäß Abbildung 6 in Abhängigkeit von 

den Gefahrenzonen 0 bis 5 und den drei Lastfällen HQ30, HQ100 und HQ300 (Eintrittswahr-

scheinlichkeit) darstellen. 

 

Abbildung 6: Basisschutzziele für den Menschen bei Hochwasser in Abhängigkeit von Gefahrenzonen 

und Lastfällen (Eintrittswahrscheinlichkeit) 

Das vorliegende Risiko lässt sich über eine geeignete Kartendarstellung verdeutlichen. Dazu 

werden vier Risikobereiche in Abhängigkeit von Gefährdung und Vulnerabilität definiert: 

 

Risikobereich I: höherer Schutzgrad als beim Basisschutzziel, entspricht allen Gefah-

renzonen unterhalb des Schutzziels und allen Gefahrenzonen in unbe-

bautem Gelände (da hier keine Zielvorgabe besteht) 

Risikobereich II: Schutzgrad stimmt mit dem Basisschutzziel überein und entspricht der 

für den Basisschutz erforderlichen Gefahrenzone  

Risikobereich III: niedrigerer Schutzgrad als beim Basisschutzziel, entspricht der ersten 

Gefahrenzone oberhalb des Schutzziels 

Risikobereich IV: deutlich niedrigerer Schutzgrad als beim Basisschutzziel, entspricht al-

len weiteren Gefahrenzonen oberhalb des Schutzziels 
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Die Risikobereiche werden durch die Verschneidung der Gefahrenzonen und Flächennutzun-

gen je Hochwasserlastfall ermittelt. Die Zuordnung zu den Risikobereichen I bis IV erfolgt dann 

anhand der Prüfung, ob die jeweilige Gefahrenzone dem jeweils gültigen Basisschutzziel ent-

spricht oder darüber bzw. darunter liegt. In der Abbildung 7 sind beispielhaft die Risikobereiche 

dargestellt, die sich ergeben würden, wenn die Kriterien für die Einhaltung des Basisschutz-

ziels auf die in der Abbildung 5 dargestellte Ortschaft mit ihren Gefahrenzonen bei HQ100 

angewendet werden. 

 

 

Abbildung 7: Karte der Risikobereiche bei HQ100 im IST-Zustand zur Beurteilung des Basisschutzes 
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Der Basisschutz zielt auf die Vermeidung von Lebensgefahren bei Hochwasser ab und 

wird gemäß der Risikodefinition aus der Kombination von Gefahr für Leib und Leben, Ein-

trittswahrscheinlichkeit und Vulnerabilität abgeleitet.  

Für die Bestimmung der Gefahr für Leib und Leben werden 5 Gefahrenzonen eingeführt, 

die anhand der bei einer Überschwemmung auf Menschen und Gebäude wirkenden physi-

kalischen Größen Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit und Impulskraft festgelegt werden: 

Gefahrenzone 1: geringe Gefahr außerhalb von Gebäuden 

Gefahrenzone 2: geringe Gefahr für Einsatzkräfte außerhalb von Gebäuden 

Gefahrenzone 3: geringe Gefahr innerhalb von Gebäuden 

Gefahrenzone 4: geringe Einsturzgefahr von Gebäuden 

Gefahrenzone 5: Einsturzgefahr für Gebäude 

Mit den Lastfällen HQ30, HQ100 und HQ300 wird ein breites und praxisnahes Spektrum 

der Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Hochwassergefahren abgedeckt. 

Die Vulnerabilität von Menschenleben wird vereinfacht über die Siedlungsdichte bei der 

Flächennutzung abgeleitet. Dabei wird unterschieden in: 

Geschlossene Siedlungen: viele Menschen betroffen → hohe Vulnerabilität 

Einzelgebäude: wenige Menschen betroffen → geringe Vulnerabilität 

Unbebautes Gelände:  keine Menschen betroffen → keine Vulnerabilität 

Der anzustrebende Basisschutz wird auf dieser Grundlage wie folgt angesetzt:  

für geschlossene Siedlungen: 

bei HQ30: überflutungsfrei 

bei HQ100: Überflutung bis max. 0,5 m ist zulässig (Gefahrenzone 1) 

bei HQ300: Überflutung bis max. 1,0 m ist zulässig (Gefahrenzone 2) 

für Einzelgebäude außerhalb geschlossener Siedlungen: 

bei HQ30: Überflutung bis max. 0,5 m ist zulässig (Gefahrenzone 1) 

bei HQ100: Überflutung bis max. 1,0 m ist zulässig (Gefahrenzone 2)  

bei HQ300: Überflutung bis max. 2,0 m ist zulässig (Gefahrenzone 3) 

für unbebautes Gelände: 

keine Schutzzielvorgabe aufgrund der praktisch nicht vorhandenen Vulnerabilität 

Daraus ergeben sich vier Risikobereiche, anhand derer die Erfüllung des Basisschutzzie-

les beurteilt werden kann und die sich in geeigneten Karten darstellen lassen. 

Der Basisschutz bedeutet nicht den Vollschutz mit Herstellung der Überflutungsfreiheit bei 

jedem Hochwasserlastfall, sondern ist so bemessen, dass Menschen in und außerhalb von 

Siedlungen dem gleichen geringen Risiko für ihr Leben bei Hochwasser ausgesetzt sind. 

Die dem Basisschutz zugrunde liegenden Gefahrenzonen stellen die Mindestanforderungen 

für die risikobasierte Schutzzielfestlegung dar. Werden bei der Hochwasserschutzplanung 

Ziele über den hier definierten Basisschutz hinaus angestrebt, so fällt dies in den erweiterten 

Hochwasserschutz. 
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2.4 Definition des Schutzes vor wirtschaftlichen Schäden (erweiterter Schutz) 

Der erweiterte Schutz geht über den Basisschutz hinaus. Anders als beim Basisschutz, bei 

dem verschiedene Fließgeschwindigkeiten und Wasserstände in die Betrachtung einfließen, 

wird beim erweiterten Schutz der sogenannte Vollschutz, also die Reduktion des Wasser-

stands und der Fließgeschwindigkeit auf null für einen maßgeblichen Hochwasserlastfall HQZiel 

betrachtet. Zudem richtet sich der erweiterte Schutz nach dem monetären Risiko, wohingegen 

sich der Basisschutz nach dem Risiko für Leib und Leben richtet. 

Beim erweiterten Schutz sollen die vermiedenen Sachschäden in einem volkswirtschaftlich 

gerechtfertigten Verhältnis zum erforderlichen Maßnahmenaufwand stehen. Anhand von 

Schadenspotenzialen kann der Verlust von Vermögenswerten bei einem entsprechenden 

Hochwasserereignis beschrieben werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Schadens-

potenzial indirekt eine Vielzahl von nicht-monetären Faktoren, wie beispielsweise die Anzahl 

betroffener Personen oder vulnerabler Objekte berücksichtigt. Die Ermittlung der Schadens-

potenziale beruht auf der Berechnung der Schäden an Gebäude- und Flächennutzungen in 

den betroffenen Bereichen. 

Gemäß der in Kapitel 2.2 dargestellten Definition kann das monetäre Risiko von Hochwasser-

ereignissen folgendermaßen ermittelt werden:  

Risiko   =   Eintrittswahrscheinlichkeit   ×   Schadensausmaß 

Das Schadensausmaß wird beim erweiterten Schutz durch eine Schadenspotenzialuntersu-

chung ermittelt (siehe Kapitel 3.1.1.3). Die daraus abgeleiteten Schadenserwartungen geben 

Aufschluss darüber, inwiefern geplante Maßnahmen zu einer Reduktion des monetären Risi-

kos beitragen können. Eine detaillierte Ausführung ist im Anhang zum Ergebnisdokument ent-

halten. 

Der vermiedene Schaden kann nun mit den Kosten für die erforderlichen Hochwasserschutz-

maßnahmen verglichen werden. Zu den Kosten zählen neben den Investitionskosten auch die 

laufenden Kosten für Unterhalt und Pflege. 

Liegt ein sehr gutes Nutzen-Kosten-Verhältnis vor, könnte eine Erhöhung des Schutzziels auf 

einen selteneren Hochwasserlastfall infrage kommen, bei einem schlechten Verhältnis könnte 

dies ein Anzeichen dafür sein, dass das Schutzziel nicht verhältnismäßig ist. Damit besteht die 

Möglichkeit, das gewählte Hochwasserschutzziel unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 

zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen. Zu beachten ist hierbei, dass in jedem Fall ein 

monetäres Restrisiko verbleibt, dessen weitere Reduzierung volkswirtschaftlich nicht mehr 

vorteilhaft wäre. 

 

Der erweiterte Schutz geht über den Basisschutz hinaus und dient der Herstellung der 

Hochwasserfreiheit bis zu einem maßgeblichen Hochwasserlastfall HQZiel (Hochwasser-

schutzziel).  

Beim erweiterten Schutz sollen die vermiedenen Sachschäden in einem volkswirtschaftlich 

gerechtfertigten Verhältnis zum erforderlichen Maßnahmenaufwand stehen. 

Anhand des Vergleichs der vermiedenen Hochwasserschäden mit den für den Hochwas-

serschutz erforderlichen Aufwendungen kann das volkswirtschaftliche Nutzen-Kosten-Ver-

hältnis bestimmt werden und dadurch das Schutzziel angepasst werden.  
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3 Methodische Vorgehensweise zur Aufstellung risikobasierter 
Hochwasserschutzkonzepte 

3.1 Vorgehensweise 

Die Aufstellung risikobasierter Hochwasserschutzkonzepte umfasst die folgenden Schritte:  

1. Betroffenheitsanalyse  

2. Festlegung des Schutzziels  

3. Maßnahmenkonzeption  

4. Maßnahmenbewertung  

5. Maßnahmenauswahl 

Voraussetzung für die Anwendung der Methodik ist, dass im Vorfeld der räumliche Umgriff des 

Hochwasserschutzkonzepts festgelegt wurde (siehe Kapitel 3.2), da sich diese Entscheidung 

maßgeblich auf die infrage kommenden Maßnahmen auswirkt. 

Um eine effektive und schnelle Umsetzung zu gewährleisten ist ein stetiger und geregelter 

Austausch aller Beteiligter (Hochwasserschutzpflichtiger, Ingenieurbüros, Genehmigungs- 

und Förderbehörde etc.) essenziell.  

Die methodische Vorgehensweise ist in Abbildung 8 dargestellt.
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Abbildung 8: Grundsätzliche Vorgehensweise bei der Aufstellung eines risikobasierten Hochwasserschutzkonzeptes
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Die fünf zentralen Prozessschritte der Abbildung 8 werden im Folgenden im Detail erläutert. 

3.1.1 Betroffenheitsanalyse 

3.1.1.1 Grundsätze 

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, ist eine detaillierte Betroffenheitsanalyse im IST-Zustand die 

wesentliche Grundlage für die Formulierung des Schutzziels (HQZiel). Die Betroffenheitsana-

lyse soll als Orientierungshilfe für (politische) Entscheidungsträger vor Ort dienen. 

Grundlage der Betroffenheitsanalyse sind die Ergebnisse einer hydrologisch-hydraulische Mo-

dellierung der Hochwasserprozesse. Dabei werden Abfluss, Wasserstand und Fließgeschwin-

digkeit für verschiedene Eintrittswahrscheinlichkeiten (mindestens HQ30, HQ100 und HQ300) 

berechnet. Ergebnis sind Überschwemmungskarten für den IST-Zustand für die untersuchten 

Eintrittswahrscheinlichkeiten. 

Auf Basis der Kenntnis der hydraulischen Belastung erfolgt im nächsten Schritt die Ermittlung 

des Risikos auf Basis der Gefahren für Leib und Leben nach der in Kapitel. 0 beschriebenen 

fachlichen Grundlage. Zudem erfolgen die Ermittlung und Darstellung betroffener Einwohne-

rinnen und Einwohner und vulnerabler Objekte sowie eine Schadenpotenzialberechnung als 

weitere wichtige Orientierungshilfe für die Wahl eines Schutzziels. 

3.1.1.2 Ermittlung der Gefahren für Leib und Leben (Gefahrenzonen und Risikoberei-
che) 

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Gefahrenzonen und hieraus die Ableitung der Risiko-

bereiche durch die Verschneidung mit der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Vulnerabilität ist 

in Kapitel 0 im Detail beschrieben. Diese sollten in der vorgegebenen Form dargestellt und 

den Entscheidungsträgern vor Ort mit entsprechender Erläuterung zur Verfügung gestellt wer-

den.  

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Auswertungen der Gefahrenzonen und Risikobereiche 

durch Darstellungen der Anzahl der konkret betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner und 

ggf. vorhandener vulnerabler Objekte der öffentlichen Daseinsvorsorge (Krankenhaus, Senio-

renheime etc.) als weitere Orientierungshilfe zu ergänzen. 

Eine Empfehlung für die Ermittlung der betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner sowie eine 

Orientierung für die Kategorisierung vulnerabler Objekte der öffentlichen Daseinsvorsorge fin-

det sich im Anhang zum Ergebnisdokument. 

Für kleine Gebiete, in denen zwischen flächigen Starkregenabflüssen und Hochwasserabflüs-

sen im Gewässer nicht unterschieden werden kann, wird für die Jährlichkeit HQ30 für Sied-

lungsgebiete eine abweichende Betrachtung durchgeführt. Diese ist im Anhang zum Ergeb-

nisdokument beschrieben.  

3.1.1.3 Ermittlung der Schadenspotenziale 

Neben der Ermittlung der Gefahren für Leib und Leben stellen die monetäre Berechnung po-

tenzieller Hochwasserschäden, die Schadenspotenzialuntersuchung und die daraus abgelei-

teten Schadenserwartungen eine wichtige Orientierungshilfe für die Entscheidungsträger vor 

Ort bei der Festlegung der Schutzziele dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Schadens-

potenzial indirekt eine Vielzahl von nicht-monetären Faktoren, wie beispielsweise die Anzahl 

betroffener Personen oder vulnerabler Objekte, berücksichtigt. 
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Da die Erstellung risikobasierter Hochwasserschutzkonzepte möglichst auf standardisierten 

Grundlagendaten basieren soll, wird für die Berechnung der Hochwasserschadenspotenziale 

die Verwendung des BEAM-Datensatzes empfohlen. Dieser liegt für die gesamte EU und so-

mit auch für Deutschland vor.  

Die darauf aufbauende Berechnung der Hochwasserschäden im IST-Zustand wird auf Basis 

der 2D-Abflussmodellierung für die verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten (HQ30, 

HQ100, HQ300 und ggf. weitere Lastfälle) durchgeführt. Detaillierte Ausführungen zur Ermitt-

lung der Schadenspotenziale sowie den „Best-Practice“-Beispielen aus den Pilotprojekten fin-

den sich im Anhang zum Ergebnisdokument.  

3.1.2 Formulierung der (initialen) Schutzziele für den Vollschutz 

Die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse stellen die Orientierungshilfe für die Entscheidungs-

träger vor Ort dar. Auf dieser Basis wird ein Schutzziel für den Vollschutz formuliert, also die 

Reduktion des Wasserstands und der Fließgeschwindigkeit auf null für einen maßgeblichen 

Hochwasserlastfall HQZiel. Dieses angestrebte Schutzziel orientiert sich an dem tatsächlichen 

Risiko vor Ort (Leib und Leben sowie monetär) und kann daher innerhalb eines Planungsge-

bietes für verschiedene Örtlichkeiten variieren. 

Der Vergleich zwischen IST-Zustand und Zielzustand ermöglicht die Identifikation bestehender 

Schutzdefizite und konkretisiert den daraus resultierenden Handlungsbedarf. Behördliche Vor-

gaben von Schutzzielen an die Verantwortlichen vor Ort erfolgen dabei nicht. Dies steht im 

Einklang mit der kommunalen Planungshoheit. Da das Wissen über die Wirksamkeit sowie die 

Kosten zu Beginn des Prozesses noch sehr begrenzt ist, können die Schritte der Maßnahmen-

konzeption und Maßnahmenbewertung dazu führen, dass eine erneute Anpassung der formu-

lierten Schutzziele erforderlich wird. 

Mit der Formulierung der Vollschutzziele kann zugleich der zivilgerichtlichen Rechtsprechung 

zur Amtshaftung Rechnung getragen werden, wobei deren Voraussetzungen im jeweiligen 

Einzelfall zu beachten sind. Durch die Anwendung der hier vorgelegten Empfehlungen kann 

zumindest dargelegt werden, dass eine kriterienbasierte und sachorientierte Befassung zur 

Schutzzielfestlegung stattgefunden hat, was der Annahme eines Verschuldens, das die Vo-

raussetzung für eine Amtshaftung ist, entgegenstehen dürfte. Eine Amtshaftung kann im Hin-

blick auf Natur-, Unwetter- und Hochwasserereignisse allerdings nie grundlegend ausge-

schlossen werden. 

3.1.3 Maßnahmenkonzeption 

3.1.3.1 Grundsätze 

In dieser Phase werden Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkombinationen entwickelt, mit de-

nen die formulierten Schutzziele erreicht werden können. Der Prozess hat iterativen Charakter, 

kann durch fortlaufende Optimierung der Maßnahmen mehrmals durchlaufen werden und setzt 

sich aus den folgenden Schritten zusammen:  

1. Identifikation und Modifikation geeigneter Maßnahmen, 

2. Bemessung, 

3. Bewertung der technischen Realisierbarkeit, 

4. Ermittlung der Kosten, 
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5. Überprüfung der Einhaltung des Basisschutzes, 

6. Überprüfung der Einhaltung des angestrebten Schutzziels, 

7. Abschätzung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses, 

8. ggf. Prüfung eines Klimazuschlags. 

Ergebnis des iterativen Prozesses kann die Notwendigkeit der Anpassung des Schutzziels 

sein, wenn keine sinnvollen und umsetzbaren Maßnahmen nach Durchlaufen aller Schritte 

ermittelt werden konnten.  

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte kurz dargestellt. Weitere Details hierzu finden 

sich im Anhang zum Ergebnisdokument. 

3.1.3.2 Identifikation und Modifikation geeigneter Maßnahmen 

Für die Erreichung der festgelegten Schutzziele kommen grundsätzlich verschiedene Maß-

nahmen in Betracht. Hierzu zählen die Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes 

(Deiche, Hochwasserrückhaltebecken etc.) sowie Maßnahmen des natürlichen Hochwasser-

schutzes (naturnah ausgeführte Gewässer- und Auenumgestaltungen etc.). Bei gleicher Wirk-

samkeit sind naturbasierte Lösungen im Vergleich zu technischen Maßnahmen zu bevorzu-

gen. Dieser Aspekt ist über die Bewertung der Gewässerökologie (siehe Kapitel 3.1.4.5) si-

chergestellt. Weitere Details zu den potenziellen Maßnahmen sind im Anhang zum Ergebnis-

dokument aufgeführt. 

Im Rahmen der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (HWSK) sind immer mehrere 

Maßnahmenvarianten zu untersuchen. Zum Beispiel können Ausuferungen durch Rückhalte-

maßnahmen und Abflussminderung oder durch technischen Linienschutz (Deiche, Schutz-

mauern) vor Ort verhindert werden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass Maßnahmen 

des natürlichen Hochwasserschutzes zur Erreichung des Schutzziels einen wirksamen Beitrag 

leisten können.  

3.1.3.3 Bemessung 

Nachdem potenzielle Maßnahmen identifiziert bzw. bei iterativem Durchlaufen modifiziert wur-

den, erfolgt die eigentliche Bemessung der Maßnahme. Die hier durchzuführende Bemessung 

entspricht ausdrücklich nicht einer Anlagenbemessung, wie sie zur ingenieurtechnischen Ob-

jektplanung gemäß HOAI bzw. geltender DIN-Vorschriften durchzuführen ist. Vielmehr ist mit 

Bemessung in diesem Kontext eine Vordimensionierung gemeint, durch die die maßgeblichen 

geometrischen und wasserwirtschaftlichen Parameter (Deichhöhe, -geometrie, Rückhaltevo-

lumen eines HRB etc.) für die Konzipierung von Hochwasserschutzmaßnahmen festgelegt 

werden können.  

3.1.3.4 Bewertung der technischen Realisierbarkeit 

Basierend auf der Bemessung bzw. Auslegung der Maßnahmen kann die technische Reali-

sierbarkeit bewertet und überprüft werden. Maßnahmen, die technisch nicht umsetzbar er-

scheinen, können entsprechend des iterativen Vorgehens modifiziert werden. 
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3.1.3.5 Ermittlung der Kosten 

Maßgebliches Kriterium für die tatsächliche Umsetzbarkeit einer Maßnahme sind die entste-

henden Kosten. Daher sind diese bereits frühzeitig zu ermitteln und in der Maßnahmenkon-

zeption zu berücksichtigen. Sollten die zu erwartenden Kosten deutlich zu hoch sein, kann 

dies eine Modifikation der Maßnahmen zur Folge haben. 

Der Detaillierungsgrad bei der Kostenermittlung für die Maßnahmen entspricht der Vorgabe 

eines vorvertraglichen Kostenrahmens gemäß der DIN 276:2018-12 „Kosten im Bauwesen“. 

Eine weitergehende Ermittlung der Kosten findet dann nach Erstellung des Hochwasser-

schutzkonzeptes für die in der Vorzugsvariante ausgewählten Maßnahmen im Rahmen der 

üblichen Ingenieurplanung mit den HOAI-Leistungsphasen 1 bis 8 statt. Weitere Details zur 

Ermittlung der Kosten sind im Anhang zum Ergebnisdokument dargelegt. 

3.1.3.6 Überprüfung der Einhaltung des Basisschutzes 

Wie in Kapitel 0 beschrieben, ist der Schutz von Leib und Leben die Mindestanforderung wirk-

samer Hochwasserschutzmaßnahmen. Daher stellt die Überprüfung der Erfüllung des Basis-

schutzes den zentralen Schritt bei der Aufstellung eines risikobasierten Hochwasserschutz-

konzeptes dar. Die in Kapitel 0 beschriebene fachliche Grundlage des Basisschutzes ermög-

licht eine standardisierte und fachlich fundierte Bewertung und Überprüfung der Erreichung 

dieser Mindestanforderung. Daher sollte jede konzipierte Maßnahme stets auf die Einhaltung 

des Basisschutzes für alle zu betrachtenden Eintrittswahrscheinlichkeiten (HQ30, HQ100, 

HQ300) überprüft werden. Bei Abweichung ist eine Modifikation der Maßnahmen anzustreben. 

Der Umgang mit Hochwasserschutzanlagen, die nicht überströmt werden dürfen (insbeson-

dere Deiche und mobile Hochwasserschutzsysteme), bei der Überprüfung des Basisschutzes 

ist im Anhang zum Ergebnisdokument erläutert. 

3.1.3.7 Überprüfung der Einhaltung des angestrebten Schutzziels 

Neben der Überprüfung des Basisschutzes, also des Schutzes von Leib und Leben, ist zudem 

die Einhaltung des angestrebten Schutzziels (HQZiel) zu überprüfen. Die Nicht-Erreichung des 

angestrebten Schutzziels sowie das deutliche „Übererfüllen“ kann eine Modifikation der Maß-

nahme oder des Schutzziels zur Folge haben.  

3.1.3.8 Abschätzung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses 

Das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist der zentrale Aspekt für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit 

der Maßnahmen (vgl. Kapitel 3.1.4.3). Daher sollte dies bereits bei der Maßnahmenkonzeption 

Berücksichtigung finden. Bei einem schlechten Nutzen-Kosten-Verhältnis kann eine Modifika-

tion der Maßnahme oder des Schutzziels erforderlich sein.  

3.1.3.9 Prüfung eines Klimazuschlags 

Die Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels sollten bei der Maßnahmenkonzeption 

berücksichtigt werden. Daher kann geprüft werden, ob ein Klimazuschlag oder sonstige An-

passungen an die zu erwartenden Auswirkungen (beispielsweise überströmungssichere Dei-

che etc.) bei den identifizierten bzw. modifizierten Maßnahmen berücksichtigt werden können. 

Dabei sind die von der Hochwasserkommission erarbeiteten Empfehlungen in diesem Bereich 

entsprechend zu beachten (beispielsweise UAG Hochwasserstatistik (MUNV, 2023)). Hierbei 

ist insbesondere die Auswirkung in Bezug auf das Nutzen-Kosten-Verhältnis zu berücksichti-

gen. 
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3.1.4 Maßnahmenbewertung 

3.1.4.1 Grundsätze 

Nach der Maßnahmenkonzeption erfolgt die Maßnahmenbewertung, in der die Vorzugsvari-

ante durch festgelegte Bewertungen ermittelt werden soll. Dabei sind die Begriffe Maßnahmen 

und Variante wie folgt voneinander zu trennen:  

• Eine Maßnahme (HW-Schutzmaßnahme) besteht aus mindestens einer Teilmaß-

nahme. Die Teilmaßnahmen einer Maßnahme können nur im Verbund wirken. 

• Eine Variante (HW-Schutzvariante) besteht aus mindestens einer Maßnahme. Varian-

ten werden nach funktonalen oder örtlichen Kriterien im Rahmen der Projekte definiert.  

Die Bewertung der Varianten erfolgt nach folgenden Kriterien: 

• Wirksamkeit 

• Wirtschaftlichkeit 

• Finanzierbarkeit 

• Verbesserung der Gewässerökologie  

• Umsetzbarkeit 

Im Rahmen der Maßnahmenkonzeption wurde bereits sichergestellt, dass die Maßnahmen 

wirksam, technisch umsetzbar und wirtschaftlich sind. Sollte eins dieser Ziele grundsätzlich 

nicht erreicht werden, führt dies zum Ausschluss einer Variante, sodass sie in die Bewertung 

nicht aufgenommen wird. 

3.1.4.2 Bewertung der Wirksamkeit 

Die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen erfolgt in erster Linie auf Basis des Grads 

der Schutzzielerreichung.  

Für den Fall, dass für alle zu untersuchenden Maßnahmenvarianten das festgelegte Schutzziel 

vollumfänglich erreicht werden kann und demnach die Wirksamkeit als hoch zu bewerten ist, 

trägt das Kriterium der Wirksamkeit zu keiner Binnendifferenzierung in der Bewertung bei. Für 

den Fall, dass beispielsweise aufgrund örtlicher Gegebenheiten das festgelegte Schutzziel 

nicht vollumfänglich erreicht werden kann, kann neben dem Grad der Schutzzielerreichung die 

Reduktion der betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Reduktion der betroffe-

nen vulnerablen Objekte in die Beurteilung einfließen.  

 

Grad der Schutzzielerreichung 

Für jede Variante ist das Maß der Schutzzielerreichung festzustellen. Es ist zu beurteilen, in-

wieweit die in der Betroffenheitsanalyse ermittelten Schutzbedarfe erfüllt werden konnten. 

Mussten auf Grund örtlicher Restriktionen Abstriche am Schutzziel vorgenommen werden? 

Kann nur ein Basisschutz hergestellt werden oder beinhaltet die Variante auch einen weiter-

gehenden Schutz. Welche Schutzjährlichkeit wird maximal erreicht? Bei Varianten, deren 

Schutzwirkung mehre Ortslagen umfasst, ist die Analyse und Beurteilung räumlich differenziert 

vorzunehmen und dann zusammenzuführen 
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Reduktion der betroffenen Einwohner 

Die Bewertung der Varianten kann auf Basis einer kartographischen Darstellung der Planzu-

stände ausgewertet werden, wieviel Einwohner im Vergleich zum IST-Zustand noch betroffen 

sind. Empfohlen wird bei fehlender genauerer Datenlage die Auswertung des Einwohnerda-

tensatzes aus dem Zensus 2022, der im 100-x-100-m-Raster vorliegt. 

Reduktion der betroffenen vulnerablen Objekte  

Die vulnerablen Objekte werden im Rahmen der Betroffenheitsanalyse identifiziert und in den 

Karten dargestellt (vgl. Kapitel 3.1.1.2).  

Für die Bewertung kann der Planzustand mit dem identifizierten IST-Zustand verglichen wer-

den. Basierend auf der Bewertung der einzelnen Kriterien kann eine Gesamtbewertung der 

Wirksamkeit in folgenden Klassen erfolgen: 

• hohe Wirksamkeit 

• mittlere Wirksamkeit 

• geringe Wirksamkeit 

3.1.4.3 Bewertung der Wirtschaftlichkeit 

Jede betrachtete Variante wird hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit bewertet. Maßgebliches Kri-

terium hierbei ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV). Das Nutzen-Kosten-Verhältnis wird auf 

Grundlage der „Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen (KVR-

Leitlinien)“ (DWA 2012) berechnet. Der Nutzen der Maßnahme ergibt sich aus den verhinder-

ten Schäden pro Maßnahme. Die hierfür erforderliche Schadenspotenzialberechnung erfolgt 

auf Basis des BEAM-Datensatzes und ist in Kapitel 3.1.1.3 beschrieben. Die Kosten beinhalten 

die Investitionskosten sowie die laufenden Kosten für Unterhalt und Pflege. Die Schadenspo-

tenzialberechnung mit dem BEAM-Verfahren berücksichtigt allerdings keine Kaskadeneffekte, 

wie z. B. Produktionsausfälle und Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit nach einem Hoch-

wasserereignis. Aufgrund dieser Unschärfen würde ein hartes Soll-Kriterium von NKV > 1 ggf. 

zu einem frühzeitigen Ausschluss von Maßnahmenvarianten führen. Deshalb wird folgendes 

Bewertungsschema vorgeschlagen. 

Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit vom Nutzen-Kosten-Verhältnis in vier Klassen: 

• NKV größer 1,6:  sehr gut im Sinne einer Nutzen-Kosten-Analyse 

• NKV zwischen 0,8 und 1,6:  gut im Sinne einer Nutzen-Kosten-Analyse 

• NKV zwischen 0,2 und 0,8:  mäßig im Sinne einer Nutzen-Kosten-Analyse; 

      hier sind weitergehende Untersuchungen erforderlich und 

     ggf. weitere Kriterien zu berücksichtigen 

• NKV bis 0,2    schlecht im Sinne einer Nutzen-Kosten-Analyse 
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Sehr niedrige Nutzen-Kosten-Verhältnisse (kleiner 0,2) können als Ausschlusskriterium für die 

Maßnahme dienen. Wenn eine solche Maßnahme aber dennoch weiter betrachtet werden soll, 

ist dies zu begründen, z. B. 

• weil sie alternativlos ist oder  

• weil sie zu einem übergeordneten Konzept gehört.  

Bereits im Bearbeitungsschritt „Maßnahmenkonzeption“ (siehe Kapitel 0) wird bei der Erstel-

lung eines HWSK das Nutzen-Kosten-Verhältnis von Maßnahmen abgeschätzt, sodass in die-

ser Phase Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit optimiert werden können. 

3.1.4.4 Bewertung der Finanzierbarkeit 

Die Finanzierbarkeit der erarbeiteten Varianten spielt eine wesentliche Rolle bei der Festle-

gung einer Vorzugsvariante. Maßgebend für die Bewertung der Finanzierbarkeit ist der nach 

Abzug möglicher Förderungen verbleibende und vom Maßnahmenträger zu tragende Eigen-

anteil. Sehr wirksame und wirtschaftliche Varianten sind nicht zielführend, wenn sie durch den 

Maßnahmenträger nicht finanziert werden können. Die Bewertung erfolgt in den folgenden 

Klassen: 

• sehr gut finanzierbar 

• gut finanzierbar 

• schwierig finanzierbar 

Maßnahmen, die beispielsweise aufgrund eines zu hohen Eigenanteils für den Maßnahmen-

träger nicht finanzierbar sind, werden aus der Bewertung ausgeschlossen.  

Folgende Aspekte sind bei der Finanzierbarkeit von Maßnahmen zu berücksichtigen bzw. zu 

bewerten: 

• die Gesamtkosten (geschätzter Kostenrahmen) 

• der zu erwartende Fördersatz 

• der aufzubringende bzw. maximal mögliche Eigenanteil der Kommune  

3.1.4.5 Bewertung der Gewässerökologie 

Eine ökologische Verbesserung des Zustandes der Gewässer ist dann gegeben, wenn die 

geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen im und am Gewässer zur Zielerreichung der Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL) beitragen. Eine gemeinsame Zielerreichung (HWS und WRRL) ist 

daher anzustreben. Bei der Bewertung der Maßnahmenvarianten kann die Zielerreichung der 

WRRL eine ggf. geringere Wirtschaftlichkeit durch positive gewässerökologische Effekte kom-

pensieren. Dies wird im Rahmen der Variantenbewertung berücksichtigt. Erforderliche Aus-

gleichsmaßnahmen, z. B. aufgrund von naturschutzrechtlichen Bestimmungen, die in späteren 

Planungsphasen zu ermitteln sind, können ebenfalls zur Zielerreichung im Rahmen der WRRL 

eingesetzt werden. 
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Die Maßnahmenvarianten sind auf ihre Wirkung in Bezug auf die Verbesserung der Gewäs-

serökologie zu untersuchen. Die Wirkung kann als 

• sehr positiv, 

• positiv, 

• neutral oder  

• negativ 

bewertet werden. 

Anhaltspunkte für Kriterien zur Bewertung der Verbesserung der Gewässerökologie sind im 

Anhang zum Ergebnisdokument aufgeführt. 

3.1.4.6 Bewertung der Umsetzbarkeit 

Die Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, besonders wenn es sich 

um Rückhaltemaßnahmen mit großem Flächenbedarf handelt, können raumrelevante und um-

welterhebliche Vorhaben darstellen. Ihr Bau und Betrieb kann erhebliche Konflikte mit Raum-

nutzungen und Infrastruktureinrichtungen sowie funktionalen räumlichen Verbindungen, Ein-

griffen in Natur und Landschaft sowie Sichtbeziehungen, Konflikte mit Eigentumsverhältnissen 

und Konflikte mit der Landbewirtschaftung mit sich bringen.  

Zur frühzeitigen Minimierung dieser Konflikte sind diese Aspekte - so weit möglich - bereits in 

der Stufe der Konzepterstellung zu berücksichtigen. So soll sichergestellt werden, dass ggf. 

zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der durchzuführenden raumordnerischen Abstim-

mungen und erforderlichen Genehmigungsverfahren keine Ausschlusskriterien gefunden wer-

den, die die gesamte Maßnahmenkonzeption und -auswahl infrage stellen. 

Die Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen wird an keinem Standort konfliktfrei sein. 

Ziel ist es, diese Konflikte möglichst früh zu antizipieren und, wenn sie nicht lösbar erscheinen, 

die Maßnahmenkonzeption so zu optimieren, ggf. durch Verzicht auf bestimmte Maßnahmen, 

dass das gesamte HWSK realisierbar ist. 

Im Rahmen einer Widerstands- und Konfliktanalyse werden die relevanten Aspekte durch eine 

Vielzahl von Einzelkriterien bewertet (siehe Anhang zum Ergebnisdokument). Grundlage sind 

die Daten, die den Raumordnungsplänen, Regionalplänen oder Gebietsentwicklungsplänen 

zugrunde liegen, sowie weitere Daten zur Umwelt und Infrastruktur bis hin zu Daten auf der 

lokalen Ebene. Die Detailliertheit der zu verwendenden Daten hängt von der Großräumigkeit 

bzw. von dem kleinräumigen, lokalen Charakter des Schutzkonzeptes ab. Details zu Kriterien 

für die Bewertung der Umsetzbarkeit sind im Anhang zum Ergebnisdokument aufgeführt. 

Die Auswertung der Konflikte pro Variante unter Hinzuziehung ggf. weiterer Kriterien führt zum 

Umsetzungspotenzial, das in drei Stufen beschrieben wird und somit in die Bewertung ein-

fließt. 

• hohes Umsetzungspotenzial, wenig Konflikte zu erwarten:   

gute Lösungsmöglichkeiten, für verbleibende Konflikte erkennbar; zügiger Umsetzungs-

prozess möglich. 
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• mittleres Umsetzungspotenzial, Konflikte zu erwarten:  

Lösungsmöglichkeiten müssen in nachfolgenden Planungsphasen im Einzelfall entwi-

ckelt werden, sind aber voraussichtlich prinzipiell möglich; Zeitbedarf für Lösungen ist zu 

erwarten. 

• geringes Umsetzungspotenzial, mit Zeitbedarf:  

größere Konflikte zu erwarten; Lösungen prinzipiell möglich; Findungsprozess kann auf-

wändig sein; es ist ein größerer Zeitbedarf für die Lösungsfindung einzuplanen. 

3.1.5 Auswahl der Vorzugsvariante 

Die Auswahl der Vorzugsvariante erfolgt durch Aggregation der aufgeführten Bewertungskri-

terien. Die Umsetzung der Vorzugsvariante ist dann weiteren Planungsschritten, Genehmi-

gungsverfahren und der Bauausführung vorbehalten. 

Den Entscheidungsträgern vor Ort steht die Möglichkeit offen, den einzelnen Bewertungskri-

terien unterschiedliche Gewichte zuzuordnen, sodass auf diese Art und Weise den örtlichen 

Gegebenheiten Rechnung getragen werden kann. 

Möglichkeiten für die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien und deren Auswirkung 

auf die Vorzugsvariante sind im Anhang zum Ergebnisdokument hinterlegt. 

 

Die Aufstellung risikobasierter Hochwasserschutzkonzepte erfolgt nach dem in Abbildung 8 

dargestellten Prozessschaubild und beinhaltet folgende Schritte, die mehrfach durchlaufen 

werden können: 

1. Betroffenheitsanalyse auf Basis der ermittelten Risikobereiche und Schadenspoten-

ziale 

2. Formulierung des Schutzziels für den Vollschutz in den betroffenen Örtlichkeiten 

3. Maßnahmenkonzeption unter Berücksichtigung der Erfüllung der Basisschutzziele 

4. Maßnahmenbewertung anhand der Kriterien: Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Finan-

zierbarkeit, Gewässerökologie und Umsetzbarkeit 

5. Auswahl der Vorzugsvariante 

Um eine effektive und schnelle Umsetzung zu gewährleisten ist ein stetiger und geregelter 

Austausch aller Beteiligten (Hochwasserschutzpflichtiger, Ingenieurbüros, Genehmigungs- 

und Förderbehörde etc.) essenziell.  

 

3.2 Räumlicher Umgriff  

3.2.1 Hintergrund 

Im Zuge der Vorbereitung, Ausschreibung und der Erstellung von Hochwasserschutzkonzep-

ten ist es unerlässlich, den räumlichen Umfang des Projektes zu definieren (Gemeinde XY, 

Gewässerstrecke XY von km bis km oder Einzugsgebiet (EZG) Gewässer XY). Die Wahl des 

räumlichen Umfangs hat erhebliche Auswirkungen auf die späteren Maßnahmen und ist ein 
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wichtiger Baustein für einen effektiven Hochwasserschutz vor Ort. Empfehlungen werden in 

Kapitel 3.2.2 gegeben.  

Darüber hinaus ist spielt der Aspekt, dass in kleinen Einzugsgebieten Starkregenereignisse 

ursächlich für Hochwasserereignisse sind, eine entscheidende Rolle. Eine einseitige Betrach-

tung von Gewässerhochwasser würde zu einer Unterschätzung der Risiken für die Bevölke-

rung führen. In Kapitel 3.2.3 werden Empfehlungen zur kombinierten Betrachtung von Stark-

regen und Gewässerhochwasser gegeben.  

3.2.2 Wahl des räumlichen Umgriffs  

Bei der Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes ist der räumliche Umgriff so zu wählen, 

dass zum einen die Überflutungsgefahren aus dem Gewässer und ggf. aus dem Starkregen-

abfluss vollständig erfasst werden können und zum anderen die Planung potenzieller Maß-

nahmen inklusive ihrer möglichen gegenseitigen Abhängigkeiten vollumfänglich ermöglicht 

wird. Der räumliche Umgriff sollte sich daher an den vorliegenden hydrologischen und hydrau-

lischen Gegebenheiten orientieren und nicht an Verwaltungsgrenzen Halt machen. So hängt 

z. B. die Dimensionierung eines Hochwasserschutzdeiches unmittelbar von der Größe eines 

Hochwasserrückhaltebeckens im Oberlauf ab und umgekehrt. Auch ist sicherzustellen, dass 

sich Maßnahmen nicht nachteilig für Unterlieger auswirken, z. B. durch einen ausreichenden 

ortsnahen Ausgleich. Kann dies nicht ausgeschlossen werden, so ist der räumliche Umgriff 

entsprechend groß zu wählen.  

Grundsätzlich kann zwischen kommunalen HWSK, örtlichen HWSK, einzugsgebietsweiten 

HWSK und integralen HWSK unterschieden werden. Die Einzelheiten und Unterschiede der 

HWSK sind im Anhang zum Ergebnisdokument hinterlegt. Hochwasserschutzkonzepte für ein 

gesamtes Einzugsgebiet beinhalten aufeinander abgestimmte Maßnahmen und sind aufgrund 

der dadurch entstehenden Effizienz insbesondere zu empfehlen.  

Ein Beispiel hierfür ist das Hochwasserschutzkonzept an der Erft, für das der Erftverband, 17 

Kommunen und 3 Kreise eine Kooperation gebildet haben, um ein gemeinsames HWSK für 

das Einzugsgebiet der Erft aufzustellen. Der Erftverband erarbeitet darin die überörtlich wir-

kenden Maßnahmen für das gesamte Einzugsgebiet. Die lokal wirkenden Maßnahmen werden 

von den Kommunen in eigenen, örtlichen Hochwasserschutzkonzepten geplant. Der Erftver-

band prüft im Rahmen der Qualitätssicherung die Kompatibilität aller Maßnahmen und stimmt 

diese aufeinander ab.  

Die fachlich begründete Wahl des räumlichen Umgriffs erfordert oftmals die Kooperation und 

das abgestimmte Engagement mehrerer örtlicher Hochwasserschutzpflichtiger vor Ort. Zur 

Unterstützung dieses Prozesses kann es hilfreich sein, den gemeinsamen Willen beispiels-

weise durch die Gründung von Zweckverbänden, schriftliche Vereinbarungen, Zusammen-

schlüsse oder weitere Formen zu fixieren. 

Vor dem Hintergrund, dass sich die Maßnahmen in einem einzugsgebietsweiten HWSK so-

wohl in der Wirkung als auch im Flächenbedarf für die jeweiligen Kommunen deutlich unter-

scheiden können, ist insbesondere die Frage der Kostenaufteilung von großer Relevanz. Grö-

ßere Rückhaltemaßnahmen werden in der Regel im Zuständigkeitsbereich der Oberlieger-

Kommunen umgesetzt und kommen in ihrer Wirkung aber in erster Linie den Unterlieger-Kom-

munen zugute. Für die Kostenaufteilung wird daher die Anwendung eines Verteilungsschlüs-

sels erforderlich, der Nutzen und Aufwand für die in den HWSK geplanten Maßnahmen ange-
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messen berücksichtigt. Dabei können aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, wie beispiels-

weise aus dem derzeit laufenden Projekt „Economic balance between upper and lower riparian 

owners“ (JCAR ATRACE) sowie Ansätze, die sich bereits in der Praxis bewährt haben, be-

rücksichtigt werden. 

 

Der räumliche Umgriff sollte sich an den vorliegenden hydrologischen und hydraulischen 

Gegebenheiten orientieren, entsprechend groß gewählt werden und nicht an Verwaltungs-

grenzen Halt machen. 

Es gibt verschiedene Arten von HWSK. Hochwasserschutzkonzepte für ein gesamtes Ein-

zugsgebiet beinhalten aufeinander abgestimmte Maßnahmen und sind aufgrund der 

dadurch entstehenden Effizienz zu empfehlen.  

Die Wahl des räumlichen Umgriffs erfordert oftmals die Kooperation und das abgestimmte 

Engagement mehrerer örtlicher Hochwasserschutzpflichtiger vor Ort.  

 

3.2.3 Kombinierte Berechnung von Starkregen und Flusshochwasser 

Klassischerweise betrachten Hochwasserschutzkonzepte für Fließgewässer fluviale Ab-

flussereignisse, die zu Hochwasserschäden führen, wenn die Abflusskapazität des Gewässers 

überschritten ist und es zu Ausuferungen kommt, die auch durch lokale hydraulische Eng-

pässe hervorgerufen werden können. Für die Konzipierung und den Nachweis von HW-

Schutzmaßnahmen werden dazu üblicherweise hydrologische Modelle und hydraulische Mo-

delle nacheinander geschaltet eingesetzt. Mit den hydrologischen Modellen werden (neben 

den Verfahren der Pegelstatistik) Bemessungsabflüsse berechnet und Rückhaltemaßnahmen 

(Hochwasserrückhaltebecken, Polder etc.) dimensioniert. In das hydraulische Modell werden 

dann die Abflüsse übernommen und die örtlichen Nachweise mit Bezug auf die sich einstel-

lenden Wasserspiegellagen etc. geführt. 

Aktuelle Untersuchungen und Studien (HKC 2021) haben gezeigt, dass dieses Prinzip der 

modelltechnischen Trennung von Hydrologie und Hydraulik in kleinen Einzugsgebieten nicht 

aufrechterhalten werden kann. Die dort auftretenden schadensverursachenden Nieder-

schlagsereignisse bedingen gleichzeitig pluviale und fluviale Abflussereignisse. Demzufolge 

können sich entsprechende Schutzmaßnahmen gegenseitig stark beeinflussen. So kann z. B. 

eine Hochwasserschutzmauer entlang eines kleinen Gewässers den Starkregenabfluss von 

den Straßen hin zum Gewässer behindern. Wegen der Gleichzeitigkeit beider Ereignisse wür-

den hier Öffnungen mit Rückschlagklappe o. ä. keine Abhilfe schaffen können. Anlagen zum 

Rückhalt von Starkregen wiederum können dazu beitragen, auch das Hochwasser abzumin-

dern. Daher sollten die Hochwasser- und Starkregengefahren idealerweise mit der kombinier-

ten Hochwasser- und Starkregenberechnung gemeinsam betrachtet werden. 

Eine getrennte Modelltechnik hätte den Nachteil  

• unterschiedlicher Ergebnisse wegen unterschiedlicher Modelltypen 

• höherer Modellierungsaufwand wegen doppelter Hydraulik  

• erforderlicher Iteration zwischen beiden Modelltypen, um die gegenseitigen Auswirkun-

gen der HW- und Starkregen-Maßnahmen festzustellen 
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Eine Fallunterscheidung für Gebietskategorien zur Darstellung des Zusammenhangs zwi-

schen Starkregenereignis und Durchfluss im Gewässer (DWA AG ES-2.6 2023) enthält Abbil-

dung 9. 

Abbildung 9: Fallunterscheidung für Gebietskategorien zur Darstellung des Zusammenhangs 

zwischen Starkregenereignis und Durchfluss im Gewässer (DWA AG ES-2.6 2023) 

Dabei können die Gewässertypen wie folgt voneinander unterschieden werden: 

a) Kleingewässer und Kopfgebiete → „pluvial geprägt“: g = AU / AE ≈ 1 

− zeitgleiches Auftreten von Überflutungen aus Starkregen und Gewässer 

− Abgrenzung der Überflutungsursachen nicht eindeutig möglich, Gefährdungspo-

tenzial durch Starkregen oftmals größer 

− Kriterium: EZG „A“ < 25 km²  

b) Mittlere Gewässer → „fluvial geprägt“: g = AU / AE < 1 

− aufeinanderfolgendes Auftreten von Überflutungen aus Starkregen und Gewässer 

− Abgrenzung der Überflutungsursachen möglich, Gefährdungspotenziale in ähnli-

cher Größenordnung 

− Kriterium: 25 km² < EZG „B“ < 1.500 km² (oder für Obergrenze: Niederschlags-

Dauerstufe > 1 Tag oder Wirklänge von Hochwasserschutzmaßnahmen) 
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c) Große Gewässer → „fluvial geprägt“: g = AU / AE << 1 

− Überflutungen aus Starkregen und Gewässer treten (völlig) unabhängig voneinan-

der auf 

− Gefährdung durch Flussüberschwemmung kann deutlich größer bzw. großräumi-

ger als durch Starkregen sein 

− Kriterium: gemäß Obergrenze für EZG „B“ 

Für Kleingewässer und Kopfgebiete (Gebiet A) wird eine kombinierte Modelltechnik empfoh-

len, da diese pluvial geprägt sind und eine Abgrenzung der Überflutungsursachen nicht ein-

deutig möglich ist. Für die Fälle der Gewässer B und C kann eine getrennte Betrachtung durch-

geführt werden. Abbildung 10 stellt die empfohlene Modelltechnik dar. Detaillierte Hinter-

gründe zur kombinierten Hochwasser- und Starkregenmodellierung sind im Anhang zum Er-

gebnisdokument hinterlegt.  

 

Abbildung 10: Ablaufschema eines HW-Schutzkonzeptes aus modelltechnischer Sicht 

 

Hochwasser- und Starkregengefahren sollten idealerweise mit der kombinierten Hochwas-

ser- und Starkregenberechnung gemeinsam betrachtet werden. Hierzu können Gewässer 

in drei Gewässertypen unterteilt werden (Gebiet A, B, C) 

Für Kleingewässer und Kopfgebiete (Gebiet A) wird eine kombinierte Modelltechnik emp-

fohlen, da diese pluvial geprägt sind und eine Abgrenzung der Überflutungsursachen nicht 

eindeutig möglich ist. Für die Fälle der Gewässer B und C kann eine getrennte Betrachtung 

durchgeführt werden.  
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3.3 Zusammenfassung der Erkenntnisse der Pilotprojekte 

3.3.1 Anlass und Ausrichtung 

Die UAG HWSK wurde von der Hochwasserkommission mit Beschluss vom 04.12.24 zur Er-

probung der Methodik zur risikobasierten Schutzzielfestlegung anhand von Pilotprojekten so-

wie zur fortlaufenden Evaluierung der Pilotprojekte beauftragt.  

Als Folge dieses Beschlusses wurden vier Pilotprojekte initiiert. Es wurden drei für NRW typi-

sche Konstellationen untersucht: Bergland, Flachland und starkregengeprägtes kleines EZG 

sowie der Sonderfall eines Bergsenkungsgebietes im dicht besiedelten Bereich. 

In den drei erstgenannten Fällen wurde alle in Kapitel 3 vorgestellten Schritte zur Erstellung 

eines risikobasierten HWSK (Betroffenheitsanalyse, Schutzzielfestlegung, Maßnahmenkon-

zeption, Maßnahmenbewertung, Auswahl der Vorzugsvariante) durchgeführt und erprobt. Bei 

dem Sonderfall des Bergsenkungsgebietes standen insbesondere die Gefahren für Leib und 

Leben im Vordergrund und wurden gezielt geprüft. Der Anhang enthält eine detaillierte Auf-

schlüsselung der Pilotprojekte. 

Wie von der HWK beschlossen, wurden die Pilotprojekte in enger Abstimmung und stetigem 

Austausch mit der UAG HWSK durchgeführt. Durch diese partizipative Vorgehensweise wurde 

sichergestellt, dass wichtige Impulse aus der praktischen Erprobung und Umsetzung direkt in 

die Methodenentwicklung der risikobasierten Aufstellung von Hochwasserschutzkonzepten 

einfließen konnten.  

Neben der grundsätzlichen Überprüfung der fachlichen Grundlage (siehe Kapitel 2) und der 

methodischen Vorgehensweise (siehe Kapitel 3) wurden im Rahmen der Pilotprojekte „Best -

Practice“-Beispiele erstellt, die für zukünftige HWSK genutzt werden können. Es wurde darauf 

geachtet, dass die dabei verwendeten Grundlagen weitgehend auf allgemein verfügbaren 

Geodaten beruhen. Eigene Daten der Maßnahmenträger und beteiligter Dritter können inte-

griert werden.  

3.3.2 Zusammenfassung der Erkenntnisse 

Aus den durchgeführten Pilotprojekten lassen sich folgende Schlussfolgerungen ableiten: 

1. Der entwickelte Ansatz ist fachlich und methodisch korrekt.  

• Die Arbeitsschritte liefern im Sinne eines nachhaltigen Hochwasserschutzes fach-

lich sinnvolle Ergebnisse. 

• Durch die Einbeziehung von selteneren Hochwasserereignissen (HQ300) wird das 

Schutzniveau für die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben erhöht. 

• Die Betrachtung von selteneren Ereignissen führt dazu, dass der HW-Schutz resili-

enter gegenüber sich durch den Klimawandel verschärfenden Hochwasserereignis-

sen wird. 

• Die parallele Betrachtung von drei Eintrittswahrscheinlichkeiten (HQ30, HQ100, 

HQ300) führt dazu, dass man zu einer flexibleren Maßnahmenplanung kommt als 

bei der bisherigen Betrachtung des „starren“ HQ100 Lastfalls.  

• Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es zu nachteiligen Verschiebungen von Maß-

nahmen innerhalb eines Einzugsgebietes kommt. 
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• Die Entscheidungsgrundlage zur Festlegung von Schutzzielen wird signifikant ver-

bessert und die Entwicklung von Hochwasserschutzmaßnahmen dadurch zielge-

richteter. 

• Das standardisierte Bewertungsverfahren der Varianten zur Auffindung der Vor-

zugsvariante gewährleistet, dass alle Aspekte hinreichend berücksichtigt sind. Die 

Verteilung der Gewichte ermöglicht es den Akteuren eines HWSK diese an die ört-

lichen Gegebenheiten, Prioritäten und Zielstellungen anzupassen. 

2. Der entwickelte Ansatz ist geeignet für eine flächendeckende Umsetzung in der Praxis 

• Die Bearbeitungsmethodik ist skalierbar. Sie kann von räumlich kleinen Projekten 

bis hin zu großen, komplexen Projekten angewandt werden. 

• Die Bearbeitungsmethodik ist praxistauglich. Sie kann auf Basis von vorhandenen 

Standarddatensätzen ohne aufwändige Spezialdatenerhebung durchgeführt wer-

den. 

• Die Bearbeitungsmethoden entsprechen dem Stand der Technik. 

• Der risikobasierte Ansatz zeigt, dass bisherige Schutzplanungen nicht verworfen 

werden müssen, sondern weiterverwendet und ggf. sachgerecht angepasst werden 

können. 

3. Der entwickelte Ansatz führt zu einer optimierten Hochwasserschutzplanung und deren 

Umsetzung 

• Die Aufstellung risikobasierter Hochwasserschutzkonzepte führt zu einer anschlie-

ßend beschleunigten Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen, da u. a. 

durch die Konflikt- und Widerstandsanalyse bereits in einem frühen Projektstadium 

potenzielle Hemmnisse im späteren Planungs- und Umsetzungsprozess erkannt 

werden und durch eine ggf. erforderliche Maßnahmenanpassung minimiert oder 

vermieden werden können. 

• Erkenntnisgewinn über die real vorliegenden Risiken, ein differenzierter und vertief-

ter Einblick in die Gefahrenlage für Leib und Leben, ermöglicht eine verbesserte 

Maßnahmenplanung 

• In den Piloten konnten Schwachpunkte in bereits bestehenden Planungen aufge-

deckt werden. Dies geht in beide Richtungen, dort wo ein zu niedriges Schutzniveau 

angesetzt wurde und dort, wo ein zu hohes Schutzniveau realisiert wurde.  

• Die Methodenerarbeitung und technische Standardisierung führt zu einer erhöhten 

Qualität der Konzepte, einer Objektivierung der Entscheidungsfindung mit dem Er-

gebnis eines optimierten und nachhaltigen Hochwasserschutzes. 

Detaillierte Ausführungen zum Inhalt und den Schlussfolgerungen der Pilotprojekte finden sich 

im Anhang. 
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4 Randbedingungen für Hochwasserschutzkonzepte 

4.1 Produkte 

Ziel ist es mit einem HWSK eine Grundlage für die spätere Umsetzung des erarbeiteten Hoch-

wasserschutzes zu schaffen. 

Daher müssen die Ergebnisse des HWSK so aufbereitet und dokumentiert werden, dass sie 

geordnet übergeben werden können und für weitere Akteure unmittelbar zur Verfügung ste-

hen. 

Folgende Produkte sollten im Rahmen eines HWSK-Projektes erstellt und an den AG überge-

ben werden. 

Input-Daten 

• Recherchierte und übernommenen Datengrundlagen (soweit nicht auf Datenplattformen, 

öffentlich oder zugangsbeschränkt, verfügbar, auf die der AG Zugriff hat) 

• Daten mit Geobezug sind in einer Geodaten-Bank zu übergeben. 

• Vermessungsdaten, inkl. Dokumentation 

Ergebnisdaten 

• Ergebnisdatensätze in digitaler Form als Tabellen, Texte, Bilder, Geodaten 

Modelle 

• Hydrologischer Modelldatensatz, inkl. Belastungsdaten und Simulationsergebnisse 

• Hydraulischer Modelldatensatz, inkl. Belastungsdaten und Simulationsergebnisse 

Karten  

• Karte der Vulnerabilitätsbereiche 

• Karten für IST-Zustand und Planzustände (Varianten) je untersuchter Abflussjährlichkeit 

(mindestens HQ30, HQ100, HQ300)  

o Gefahrenzonen 

o Risikobereiche 

• Karte der Maxima der Risikobereiche der untersuchten Abflussjährlichkeiten (mindes-

tens HQ30, HQ100, HQ300) für IST-Zustand und Planzustände (Varianten) 

Berichtsdokumente 

• Berichtsdokument inkl. Anlagen (Tabellen, Grafiken, Karten (s.o.)) 

• Präsentationen und Protokolle der Besprechungstermine 

• Ggf. Dokumente für die Öffentlichkeitsarbeit 
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4.2 Untersuchungstiefe 

Im Sinne der Planungsstufen der HOAI ist die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten 

eine qualifizierte Bedarfsplanung, die der Vorbereitung der Leistungsphasen nach HOAI 

dient.  

Ergebnis der Bedarfsplanung ist ein mit allen beteiligten Akteuren abgestimmtes Konzept, das 

den in Kapitel 3 genannten Zielen entspricht. Die Entwicklung von Maßnahmen, die  

• wirksam,  

• technisch machbar, 

• wirtschaftlich, 

• genehmigungs- und förderfähig, 

• finanzierbar und voraussichtlich umsetzbar sind 

• sowie nach Möglichkeit den ökologischen Zustand der Gewässer verbessern.  

Eine erfolgreiche Zielerreichung eines Hochwasserschutzkonzeptes setzt eine vollständige 

Bearbeitung des in Kapitel 3 beschriebenen Prozesses voraus. Dies umfasst folgende Arbeits-

schritte, von denen im Sinne einer Mindestanforderung sowie der anschließenden Maßnah-

menumsetzung nicht abgewichen werden kann: 

• Betroffenheitsanalyse 

• Schutzzielfestlegung bzw. Schutzdefizitanalyse 

• Maßnahmenkonzeption 

• Maßnahmenbewertung 

• Auswahl Vorzugsvariante 

• Umsetzungsempfehlung 

Eine Bearbeitung eines HWS-Konzeptes nach dieser „Empfehlung zur Erarbeitung risikoba-

sierter HW-Schutzkonzepte“ gewährleistet, dass alle wesentlichen Aspekte abgearbeitet wer-

den und die HW-Schutzkonzepte landesweit miteinander vergleichbar sind. 

Unter bestimmten, im Folgenden näher beschriebenen Voraussetzungen, besteht die Mög-

lichkeit, die Intensität der Bearbeitung der Einzelpositionen der Leistungsbeschreibung prag-

matisch und zielorientiert anzupassen. 

Mögliche Gründe für eine Anpassung des erforderlichen Untersuchungs- bzw. Arbeitsrahmen 

können z. B. sein: 

Räumlicher Umfang 

Prinzipiell wird sich der Bearbeitungsaufwand an dem Typ und dem räumlichen Umfang des 

HW-Schutzkonzeptes – bei Einhaltung aller oben genannten erforderlichen Untersuchungs-

schritte – skalieren. Es wird unterschieden nach (siehe Kapitel 3.2.2): 

• kommunalen HWSK 

• örtlichen HWSK 
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• einzugsgebietsweiten HWSK 

• integralen HWSK 

Handelt es sich bei kommunalen oder örtlichen Hochwasserschutzkonzepten um kleinräumige 

Konzepte mit wenig Betroffenheiten können bei der Bearbeitung des Regelkreises ggf. Ver-

einfachungen vorgenommen werden.  

Vorhandene Grundlagen für die Betroffenheitsanalyse 

Es ist zu berücksichtigen, dass in vielen Regionen ggf. Informationen bereits vorliegen können: 

• hydraulische und hydrologische Grundlagendaten im Bereich der Landesverwaltung 

• Niederschlag-Abfluss-Modelle, Hydraulik-Modelle, Starkregen-Modelle, … 

• Erkenntnisse von örtlich tätigen Wasserverbänden 

Diese sind auf Aktualität und Verwendbarkeit zu überprüfen und, wenn geeignet, zu überneh-
men. Nur fehlende Daten, Informationen, Modelle etc. sind neu zu ermitteln bzw. aufzustellen, 
sodass sie den Mindestanforderungen genügen. 

Vorhandene Hochwasserschutzplanungen 

Vielerorts gibt es bereits Überlegungen zum Hochwasserschutz, ggf. bereits Schutzkonzepte 

oder Planungen.  

Im Rahmen der Grundlagenermittlung für das Hochwasserschutzkonzept sind vorhandene 

Maßnahmenvorschläge (Planungen) zu recherchieren, zu bewerten, zu klassifizieren (nach 

Typ und Wirkung), zu filtern und zusammenzuführen, sodass für ein Schutzkonzept nur eine 

„pragmatische“ Anzahl von Maßnahmen in der erforderlichen Tiefe zu bearbeiten ist. 

 

Untersuchungstiefe 

Der Untersuchungsumfang ist durch die erarbeitete und standardisierte Methode vorgege-

ben. Der Aufwand skaliert sich an der Komplexität der Fragestellung und am Typ des 

HWSK. Aus pragmatischen Gründen kann bei kleinräumigen Projekten der Aufwand im Ein-

vernehmen mit der Förderbehörde reduziert werden.  

 

4.3 Zeitlicher Rahmen 

Der zeitliche Umfang zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes ist vor Beginn der Ar-

beiten abzuschätzen und zu kommunizieren. Hierdurch können klare Zielvorstellungen zum 

zeitlichen Rahmen entwickelt und die notwendige Bereitstellung von personellen Ressourcen 

auf allen Ebenen optimal geplant werden.  

Prinzipiell skaliert sich der Bearbeitungsaufwand und der Zeitbedarf an dem Typ und dem 

räumlichen Umfang des HW-Schutzkonzeptes (siehe Kapitel 3.2.2) 

Darüber hinaus ist von entscheidender Bedeutung, welche Grundlagen bereits vorhanden sind 

oder noch im Rahmen des Projektes erarbeitet werden müssen. Sehr zeitintensiv sind Gewäs-

servermessungen sowie die erstmalige Erstellung hydrologischer Modelle (inkl. Berechnung 

von Bemessungsabflüssen) sowie der erstmalige Aufbau hydraulischer Modelle.  
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Auch ein intensives Kommunikationskonzept mit Dritten, der Öffentlichkeit sowie eine umfang-

reiche interne Projektkommunikation (Abstimmungstermine, inkl. Vor- und Nachbereitung) 

sind beim Zeitbedarf einzuplanen.  

Für Stellungnahmen oder Einschätzungen von Zwischenständen von Dritten sind diesen an-

gemessene Fristen einzuräumen. 

Des Weiteren sind saisonale Aspekte zu berücksichtigen. Vermessungsarbeiten sollten in der 

vegetationslosen Zeit durchgeführt werden. Sind biologische oder ökologisch begründete Un-

tersuchungen notwendig, beanspruche diese oft eine komplette Vegetationsperiode.  

4.4 Festlegung der Akteure (Rollen und Aufgaben) 

Eine wesentliche Voraussetzung für jeden Planungsprozess ist die Kenntnis über die wesent-

lichen Akteure und deren Rolle im Prozess. Die Matrix in Abbildung 11 zeigt die Rollen und 

Zuständigkeiten verschiedener Akteure bei der Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten 

(HWSK). Die Akteure sind in Oberkategorien unterteilt und haben unterschiedliche Zuständig-

keiten in den Bereichen „Förderung“, „Auftragsvergabe/Koordination“, „Mitarbeit“, „Erstellung“ 

und „Einbindung“. Nachstehend folgt eine detaillierte Beschreibung der Akteure und ihrer Rol-

len. 

 

Abbildung 11: Rolle und Zuständigkeiten der Akteure bei der Erstellung von 

Hochwasserschutzkonzepten 

4.4.1 Ministerium 

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW (MUNV) als Oberste 

Wasserbehörde steuert u.a. die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 

(HWRM-RL). Es gibt die strategischen Leitlinien vor, sorgt für eine effiziente Mittelbewirtschaf-

tung und stellt sicher, dass alle Akteure (Bezirksregierungen, Kommunen, Wasserverbände 

etc.) abgestimmt zusammenarbeiten, um die Hochwasserrisiken nachhaltig zu minimieren. 
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Das Ministerium verwaltet die finanziellen Mittel, die für Maßnahmen im Rahmen der 

HWRM-RL zur Verfügung stehen. Es legt Förderrichtlinien fest, über die Projekte und Maß-

nahmen (z. B. Hochwasserschutzkonzepte) gefördert werden können. Es entscheidet über die 

Verteilung von Haushaltsmitteln an die Bezirksregierungen als Förderbehörde. 

4.4.2 Bezirksregierungen 

Die Bezirksregierungen als Obere Wasserbehörden haben unterschiedliche Aufgaben bei der 

Aufstellung von Hochwasserschutzkonzepten. 

Die Bezirksregierung bearbeitet Förderanträge für die Erstellung von Hochwasserschutzkon-

zepten. Sie prüft und entscheidet über Förderanträge und weist den Hochwasserschutzpflich-

tigen die finanziellen Mittel zu. Daneben begleitet sie die Projekte fachlich und stellt darüber 

sicher, dass die Fördermittel gemäß den Vorgaben eingesetzt werden. Die Bezirksregierungen 

sind der zentrale Ansprechpartner und unterstützen Kommunen, Wasserverbände und andere 

Projektträger bei der Planung und Durchführung der HWSK. Eine frühzeitige und kontinuierli-

che Einbeziehung der Bezirksregierung durch die Hochwasserschutzpflichtigen ist essenziell 

für eine reibungslose Durchführung und ein schnellstmögliches Durchlaufen von Förderungs- 

und Genehmigungsverfahren.  

Die Bezirksregierung ist darüber hinaus zuständig für die Genehmigung von Hochwasser-

schutzanlagen an Gewässern I. und II. Ordnung. 

4.4.3 Kreise und kreisfreie Städte 

Die Politik auf Kreisebene hat eine wichtige Vermittlungsfunktion. Sie sorgt dafür, dass Hoch-

wasserschutzkonzepte auf die regionalen Bedürfnisse abgestimmt werden und Kommunen 

übergreifend zusammenarbeiten. Sie ist daher bei der Erstellung von Hochwasserschutzkon-

zepten einzubinden. Die Politik kann die Verwaltung mit der Aufstellung eines Hochwasser-

schutzkonzeptes beauftragen.  

Demnach kann auch die Untere Wasserbehörde mit der Erstellung eines Hochwasserschutz-

konzepts beauftragt werden. Der Behörde steht es frei, das Konzept in Eigenarbeit aufzustel-

len oder als Auftraggebende dieses an externe Fachbüros zu vergeben und dieses zu koordi-

nieren. Wird das Hochwasserschutzkonzept nicht durch die Untere Wasserbehörde beauftragt 

oder erstellt, soll diese bei der Erstellung, für die Vorbereitung von wasserrechtlichen Geneh-

migungsverfahren, mitarbeiten. 

Um die Umsetzbarkeit der Maßnahmen aus dem zu erstellenden Hochwasserschutzkonzept 

frühzeitig sicherzustellen ist die Mitarbeit der Unteren Naturschutz- und Landschaftsschutzbe-

hörde, sowie die Einbindung der Unteren Bodenschutzbehörde vorzunehmen. 

4.4.4 Städte und Gemeinden 

Die Politik hat auch auf Ebene kreisangehöriger Städte und Gemeinden eine wichtige Vermitt-

lungsfunktion. Sie sorgt dafür, dass Hochwasserschutzkonzepte auf die regionalen Bedürf-

nisse abgestimmt werden. Sie ist daher bei der Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten 

einzubinden. Die Politik kann die Verwaltung mit der Aufstellung eines Hochwasserschutzkon-

zeptes beauftragen.  

Demnach kann die Verwaltung unter Einbeziehung der relevanten Fachämter auch mit der 

Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts beauftragt werden. Der Verwaltung steht es frei, 

das Konzept in Eigenarbeit aufstellen oder als Auftraggebende dieses an externe Fachbüros 
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zu vergeben und dieses zu koordinieren. Wird das Hochwasserschutzkonzept nicht durch die 

Stadt oder Gemeinde erstellt, muss diese bei der Erstellung mitarbeiten. Bei der Erstellung 

von HWSK sind insbesondere die Gefahrenabwehrbehörde sowie innerhalb der Verwaltungs-

struktur alle relevanten Ämter wie beispielsweise die Untere Denkmalschutzbehörde oder das 

Amt für Stadtplanung einzubinden. 

4.4.5 Verbände und Kooperationen 

Sondergesetzliche Wasserverbände, Wasser- und Bodenverbände sowie Zweckverbände 

und weitere ähnliche Organisationsformen können grundsätzlich auch mit der Erstellung eines 

Hochwasserschutzkonzepts beauftragt werden. Den Verbänden oder weiteren Organisations-

formen steht es frei, das Konzept in Eigenarbeit aufstellen oder als Auftraggebende dieses an 

externe Fachbüros zu vergeben und dieses zu koordinieren. Die reine Koordination der Hoch-

wasserschutzkonzepte kann von den Verbänden oder weiteren Organisationsformen über-

nommen werden (z. B. in Form einer Kooperation). Wird das Hochwasserschutzkonzept nicht 

durch die Verbände oder weiteren Organisationsformen erstellt, ist die Mitarbeit dieser als Ge-

wässerunterhaltende bei der Erstellung wichtig.  

4.4.6 Externe Fachbüros 

Externe Fachbüros wie beispielsweise Ingenieurdienstleister können mit der Erstellung von 

Hochwasserschutzkonzepten und der Koordination beauftragt werden. 

4.4.7 Personen und Organisationen mit Grundeigentum 

Um die Umsetzbarkeit der Maßnahmen aus dem zu erstellenden Hochwasserschutzkonzept 

sicherzustellen sind Personen und Organisationen mit Grundeigentum frühzeitig einzubinden. 

4.4.8 Bürgerinnen und Bürger 

Um die Umsetzbarkeit der Maßnahmen aus dem zu erstellenden Hochwasserschutzkonzept 

und die allgemeine Akzeptanz in der Bevölkerung sicherzustellen sowie Hinweise aus der Be-

völkerung aufzunehmen sind sowohl Einzelpersonen als auch relevante Interessensvertretun-

gen frühzeitig in die Konzepterstellung einzubinden. 

4.4.9 Wissenschaftliche Institutionen 

Wissenschaftliche Institutionen können mit der Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten 

beauftragt und gegebenenfalls in den Erstellungsprozess eingebunden werden. 

4.4.10 Gewässeranliegende und -unterhaltende 

Um die Umsetzbarkeit der Maßnahmen aus dem zu erstellenden Hochwasserschutzkonzept 

und die allgemeine Akzeptanz sicherzustellen sowie Hinweise aufzunehmen, sind Besitzha-

bende von Anlagen am Gewässer und die Trägerschaft öffentlicher Belange bei besonderer 

Betroffenheit einzubinden. Dem 10-Punkte Arbeitsplan folgend, sollen HWSK in NRW zukünf-

tig möglichst auf Ebene der Einzugsgebiete oder unter Abstimmung einzelner HWSK im Ein-

zugsgebiet aufeinander erfolgen (MULNV, 2022). Um eine solche einzugsgebietsweite Be-

trachtung zu gewährleisten und mögliche Wechselwirkungen zu bestehenden bzw. geplanten 

HWSK zu berücksichtigen sind Ober- und Unterliegende im Erstellungsprozess einzubinden. 
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Es wird empfohlen, die in Abbildung 11 aufgeführten Akteure bei der Erstellung von Hoch-

wasserschutzkonzepten entsprechend ihrer dargestellten Rollen und Zuständigkeiten in den 

Prozess einzubinden. 

 

4.5 Projektgremien 

Für die erfolgreiche Erarbeitung und Umsetzung von Hochwasserschutzkonzepten (HWSK) 

ist eine klare und strukturierte Organisationsform erforderlich. Die Einbindung aller relevanten 

Akteure (siehe Kapitel 4.4) sowie eine transparente Kommunikation innerhalb der Gremien 

(siehe Kapitel 4.6) sind wesentliche Voraussetzungen, um fachlich fundierte, breit akzeptierte 

und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. 

Zur Steuerung, fachlichen Begleitung und Erarbeitung sowie zur Abstimmung und Rückkopp-

lung mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern haben sich folgende Gremienstrukturen be-

währt:  

1. Lenkungsgruppe,  

2. Projektgruppe,  

3. Begleitkreis und  

4. Bürgerforum. 

Jedes dieser Gremien erfüllt spezifische Aufgaben und übernimmt unterschiedliche Verant-

wortlichkeiten im Projekt. 

4.5.1 Lenkungsgruppe 

Die Lenkungsgruppe übernimmt die übergeordnete Steuerung des Projekts. Sie definiert und 

verfolgt die Projektziele, begleitet die strategische Ausrichtung und stellt die organisatorische, 

moderative und dokumentarische Koordination sicher. Zudem fungiert sie als Schnittstelle zwi-

schen den Projektgremien, der Politik, der Bezirksregierung als Förderbehörde sowie den Auf-

traggebern (z. B. Kommunen und Wasserverbände).  

Zu ihren zentralen Aufgaben gehört auch die Freigabe von Zwischen- und Endergebnissen. 

Die Leitung und Koordination obliegen in der Regel einer zentralen Stelle. Diese sind unter 

Abbildung 11 in der Spalte „Auftragsvergabe/Koordination“ aufgelistet. Je nach Konstellation 

kann es sich hierbei beispielsweise um eine Kommune, einen interkommunalen Zusammen-

schluss, einen Wasserverband, oder einen externen, beauftragten Dienstleister handeln. Bei 

letzterem ist zu beachten, dass diesem im Gremium kein Stimmrecht zusteht.  

Dauerhafte Mitglieder sind Vertreter der beteiligten Kommunen (Kreise, Städte und Gemein-

den), der Wasserverbände sowie der Bezirksregierungen. 

4.5.2 Projektgruppe 

Die Projektgruppe ist das zentrale Arbeitsgremium für die fachliche Bearbeitung und operative 

Umsetzung des Projekts. Zudem bildet sie die Schnittstelle zwischen der Lenkungsgruppe, 

den Auftragnehmern sowie den zuständigen Aufsichtsbehörden. 
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Die Projektgruppe wird in der Regel durch eine Projektleitung geführt. Die Mitglieder der Pro-

jektgruppe setzen sich aus Vertretenden der Unteren Wasserbehörden (bei Gewässern I. und 

II. Ordnung der Oberen Wasserbehörden), den Fachämtern der beteiligten Kommunen und 

Wasserverbänden, den Auftragnehmenden (z. B. Ingenieurbüros) sowie optional den Flurbe-

reinigungsbehörden zusammen. Der Projektgruppe obliegt die Organisation und Durchführung 

des Begleitkreises (siehe Kapitel 4.5.3) und des Bürgerforums (siehe Kapitel 4.5.4). 

4.5.3 Begleitkreis 

Der Begleitkreis dient der Transparenz, Interessenabwägung und Akzeptanzförderung zwi-

schen der Projektgruppe (siehe Kapitel 4.5.2) und den einzubindenden Akteuren, die unter 

Abbildung 3 in der Spalte „Einbindung“ aufgelistet sind. Er unterstützt die Maßnahmenkonzi-

pierung durch fachliche und gesellschaftliche Rückkopplung und trägt dazu bei, unterschiedli-

che Interessen frühzeitig zu berücksichtigen und mögliche Konflikte auszuräumen. Nicht ein-

zubinden sind Bürgerinnen und Bürger als Einzelpersonen. Diese Interessen sollten optional 

über Bürgerinitiativen berücksichtigt werden. Die Rückkopplung mit betroffenen Bürgerinnen 

und Bürgern erfolgt im Projektgremium Bürgerforum (siehe Kapitel 3.4). Der Begleitkreis wird 

in der Regel durch Mitglieder der Projektgruppe organisiert und begleitet. 

4.5.4 Bürgerforum 

Das Bürgerforum dient der Rückkopplung mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Es infor-

miert über den Stand der Maßnahmenkonzipierung, nimmt Anregungen und Rückmeldungen 

auf und trägt somit wesentlich zu Transparenz und Akzeptanz in der Bevölkerung bei.  

Das Forum kann in unterschiedlichen Formaten organisiert werden, z. B. als Bürgerversamm-

lungen, Online-Beteiligungen, Workshops oder weiteren Rückmeldeschleifen in den jeweiligen 

Projektphasen. Das Bürgerforum wird in der Regel durch Mitglieder der Projektgruppe organi-

siert und begleitet. 

Die Gremienstruktur ist als Vorschlag zu verstehen. Bei Abweichung muss dies im Einverneh-

men mit der Bezirksregierung als Förderbehörde der HWSK geschehen.  

4.6 Kommunikation 

Eine strukturierte und regelmäßige interne Kommunikation bildet die Grundlage für einen effi-

zienten Projektablauf und eine enge Abstimmung zwischen allen beteiligten Gremien. Durch 

klar definierte Kommunikationswege, regelmäßige Sitzungen und transparente Informations-

flüsse wird sichergestellt, dass alle Beteiligten über den aktuellen Projektstand, anstehende 

Entscheidungen und Zwischenergebnisse informiert sind. 

4.6.1 Kommunikationswege 

Jede Sitzung wird durch die koordinierende Stelle oder Projektleitung vorbereitet, moderiert 

und protokolliert. Protokolle, Präsentationen und Arbeitspapiere werden über eine zentrale di-

gitale Plattform (z. B. Projektcloud oder gemeinsames Dokumentenmanagementsystem) be-

reitgestellt. Für kurzfristige Abstimmungen werden digitale Kommunikationskanäle (E-Mail-

Verteiler, Online-Konferenzsysteme, ggf. Messenger für Projektgruppen) genutzt. 
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Lenkungsgruppe ↔ Projektgruppe:   

Regelmäßige Abstimmung zum Projektfortschritt, zu den personellen und finanziellen Res-

sourcen, zum Zeitplan und zu den strategischen Entscheidungen. Es erfolgt ein direkter Infor-

mationsfluss über Beschlüsse, Freigaben und strategische Entscheidungen.   

Protokolle der Projektgruppensitzungen werden der Lenkungsgruppe zur Kenntnis gegeben. 

Projektgruppe ↔ Begleitkreis:   

Austausch zu fachlichen Inhalten, Maßnahmenentwürfen und Interessenabwägung, wie z. B. 

Naturschutzbelange und Flächenkonflikte.   

Ergebnisse aus dem Begleitkreis fließen in die Fachbearbeitung der Projektgruppe ein und 

werden der Lenkungsgruppe zur Kenntnis gegeben. 

Projektgruppe ↔ Bürgerforum:   

Kommunikation zum Projektstand, zu geplanten Maßnahmen und Feedback aus der Bürger-

schaft 

4.6.2 Regelmäßige Termine entlang der Projektlaufzeit 

Die Lenkungsgruppe trifft sich in der Regel halbjährlich, um den strategischen Fortschritt des 

Projekts zu begleiten, über Freigaben von Zwischen- und Endergebnissen zu entscheiden und 

den Informationsaustausch zwischen den übergeordneten Ebenen sicherzustellen. Zusätzli-

che Sitzungen können bei wichtigen Meilensteinen (z. B. Abschluss der Analysephase, Frei-

gabe des Maßnahmenkatalogs, Projektabschluss) anberaumt werden. Zwischen den Sitzun-

gen erfolgt der Informationsaustausch über kurze Statusberichte der Projektgruppe. 

Die Projektgruppe kommt in regelmäßigeren Abständen (zu definieren vom Projektleiter) – 

abhängig vom Projektfortschritt und der Bearbeitungsintensität – in Präsenzsitzungen, digita-

len Arbeitsmeetings oder themenspezifische Workshops zusammen. Ergänzend werden digi-

tale Kommunikationskanäle (z. B. E-Mail-Verteiler, Projektcloud, Videokonferenzen) für kurz-

fristige Absprachen genutzt. 

Der Begleitkreis tagt bedarfsabhängig. Der Fokus liegt auf der Diskussion fachlicher Inhalte, 

der Interessenabwägung und der Rückkopplung zu Maßnahmenentwürfen. Es empfiehlt sich 

in der Frühphase des Projekts die ersten Ergebnisse zu präsentierten, um Problemfelder zu 

identifizieren. In der Spätphase des Projekts sollten entworfene Maßnahmen abgestimmt wer-

den. Die Ergebnisse werden protokolliert und der Projektgruppe zur weiteren fachlichen Bear-

beitung und dem Lenkungskreis zur Kenntnis übergeben. 

Das Bürgerforum dient der transparenten Kommunikation mit der Öffentlichkeit und der Auf-

nahme von Feedback. Empfohlen werden ein bis zwei Veranstaltungen im Projektverlauf. Ne-

ben einer Auftaktveranstaltung zur Vorstellung des Projekts und Beteiligungsmöglichkeiten, 

kann eine Zwischenveranstaltung zur Präsentation von Zwischenergebnissen und Maßnah-

menentwürfen oder eine Abschlussveranstaltung zur Vorstellung des Endkonzepts und zum 

Ausblick auf Umsetzungsschritte vorgestellt werden. Diese Veranstaltungen können als Prä-

senzveranstaltungen, Online-Formate oder hybride Workshops durchgeführt werden. Die Er-

gebnisse werden protokolliert und der Projektgruppe zur weiteren fachlichen Bearbeitung und 

dem Lenkungskreis zur Kenntnis übergeben. 
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5 Finanzieller Rahmen – mögliche Umsetzung (MUNV) 

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Hochwasserschutzpflichtigen bei der Erstellung 

von Hochwasserschutzkonzepten und bei der Maßnahmenumsetzung durch die Bereitstellung 

von Fördermitteln.  

Eine möglichst flächendeckende Konzepterarbeitung wie auch eine zügige Umsetzung von 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung liegt im zentralen Interesse des Landes. Punkt 4 

des 10-Punkte Arbeitsplans „Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ benennt die Ver-

besserung des Hochwasserschutzes vor Ort als zentrales Thema: „Die Wasserwirtschaftsver-

waltung muss verstärkt auf die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasser-

schutz dringen und günstige Rahmenbedingungen schaffen“ (MULNV, 2022). Wichtiges Ele-

ment ist dabei die Förderung der Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten. 

Hierzu stellt die nachstehende Ausarbeitung Empfehlungen für die Förderung mit Landesmit-

teln dar. Kapitel 5.4 beschreibt, wie künftig die Förderung von risikobasierten Hochwasser-

schutzkonzepten selbst sowie die aus den Konzepten resultierenden Einzelmaßnahmen und 

Maßnahmenkombinationen realisiert werden können. Ziel ist es, die Planungssicherheit für 

Maßnahmen, die diesem Ansatz entsprechen, zu erhöhen. 

5.1 Förderrichtlinie 

Die Landesregierung von NRW gewährt Zuwendungen bei Maßnahmen des Hochwasserrisi-

komanagements sowie zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie auf Grund-

lage der FöRL HWRM/WRRL. Hochwasserschutzkonzepte sowie die daraus resultierenden 

Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkombinationen werden im Rahmen dieser Richtlinie ge-

fördert. 

5.2 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsberechtigt sind Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige juristische Perso-

nen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. 

Die Entstehung von Hochwasser ist unabhängig von politischen Grenzen. Aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht ist es erforderlich, Hochwasserschutzkonzepte an den Einzugsgebieten der 

Gewässer auszurichten (siehe Kapitel 3.2). Bei dieser Herangehensweise sind Kooperationen 

der betroffenen Kommunen sinnvoll und ausdrücklich erwünscht. Dabei können Kommunen 

Kooperationsvereinbarungen zur Durchführung als eine gemeinschaftliche Aufgabe schließen 

oder für diesen Zweck eine eigene Organisation, wie z. B. einen Wasserverband oder eine 

interkommunale Anstalt öffentlichen Rechts, gründen. Soweit vorhanden bietet sich die Zu-

sammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Wasser- und Bodenverband bzw. dem sonderge-

setzlichen Wasserverband an. Schließlich können auch die Kreise in Kooperationen einge-

bunden werden.  

Die Entscheidung über einen Zusammenschluss bzw. die Zusammenarbeit liegt bei den origi-

när zuständigen, betroffenen Kommunen. Wegen der strukturellen Verschiedenheiten der 

Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen wird sie sehr unterschiedlich ausfallen.  

Aus Effizienzgründen sollte sich die jeweilige Kooperation auf eine Gebietskörperschaft oder 

eine sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts als Zuwendungsempfänger einigen. 
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Bei einer eigens für diesen Zweck gegründeten Institution ist diese die Zuwendungsempfän-

gerin. 

Der Zuwendungsempfänger ist der Ansprechpartner der Bewilligungsbehörde und verantwort-

lich für die ordnungsgemäße Durchführung der Zuwendung von dieser Seite. Auch der bei 

einer Zuwendung verbleibende Eigenanteil ist von ihm aufzubringen. Im Rahmen der Koope-

ration ist zu vereinbaren, welcher Beitrag zu dem Eigenanteil von den einzelnen Kooperati-

onspartnern zu leisten ist. Diese Beiträge zu dem Eigenanteil sind förderrechtlich nicht als 

Einnahmen des Zuwendungsempfängers zu werten.  

5.3 Bewilligungsbehörden 

Die Bezirksregierungen sind die zuständigen Bewilligungsbehörden. Sie entscheiden im Rah-

men der verfügbaren Haushaltsmittel über die Zuweisung der Fördermittel. Ein Anspruch auf 

Gewährung einer finanziellen Zuwendung besteht nicht. 

Gemäß Punkt 7.1 der Förderrichtlinie HWRM/WRRL sind die dem Zuwendungsantrag zu-

grunde liegenden Maßnahmenentwürfe vor der Antragstellung mit der Bezirksregierung abzu-

stimmen. Dazu ist die Bezirksregierung bereits bei der Konzeption der Maßnahme zu beteili-

gen. Analog zu dieser auf die Förderung konkreter Maßnahmen abzielenden Vorgabe ist auch 

bei der Förderung der Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten die frühzeitige Kontaktauf-

nahme mit der Bezirksregierung geboten. So können fachliche und rechtliche Fragen im Vor-

feld geklärt werden. Dadurch werden unnötige Verzögerungen im Zuwendungsverfahren ver-

mieden und die Durchführung insgesamt beschleunigt. 

5.4 Beschleunigung von Förderverfahren 

Zentrales Landesziel ist, wie oben beschrieben, die flächenhafte Erstellung von Hochwasser-

schutzkonzepten und eine zügige Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen. 

In Kapitel 3 wird der empfohlene Prozess zur Konzeption und Auswahl der Maßnahmen unter 

Anwendung der fachlichen Grundlagen des risikobasierten Ansatzes (siehe Kapitel 2) be-

schrieben. Bei Befolgung dieser Vorgehensweise wird das an die Maßnahmenplanung an-

schließende Förderverfahren deutlich verschlankt. Der Nachweis der Effizienz der Einzelmaß-

nahmen wird bereits im Rahmen der Aufstellung des Hochwasserschutzkonzeptes bestätigt 

und muss nicht erneut im Rahmen des Förderverfahrens aufwändig geprüft werden. Hierdurch 

reduziert sich der Verwaltungsaufwand deutlich und die Verfahrensdauer verkürzt sich. 

Die mögliche Höhe der Zuwendung ist unter Ziffer 5.4.3 der FöRL HWRM/WRRL festgelegt. 

Die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten soll vonseiten des Landes bestmöglich un-

terstützt und damit - sofern ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen - mit dem 

Höchstsatz gefördert werden.  

Im Grundsatz ist davon auszugehen, dass wasserbauliche Maßnahmen nach Ziffer 5.4.1.1 b) 

der FöRL HWRM/WRRL, die nach den in diesem Bericht formulierten Empfehlungen konzipiert 

und umgesetzt werden, einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten und somit im 

Landesinteresse stehen. Sofern ausreichende Haushaltsmittel für den Hochwasserschutz zur 

Verfügung stehen, sollen diese Maßnahmen - wie die Konzepte - ebenfalls mit dem Höchstsatz 

gefördert werden können. 
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Der risikobasierte Ansatz bietet den großen Vorteil, dass Hochwasserschutzmaßnahmen an-

hand einheitlicher Kriterien nachvollziehbar und objektiv verglichen werden können. Diese Ver-

gleichbarkeit besteht sowohl innerhalb von Hochwasserschutzkonzepten als auch darüber hin-

aus. Sollten sich die Rahmenbedingungen der Förderung und/oder der Mittelverfügbarkeit än-

dern, bietet der risikobasierte Ansatz Potenziale für eine entsprechende Priorisierung. 
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6 Zusammenfassung der wesentlichen Empfehlungen 

Kapitel 2.2 

Für die risikobasierte Schutzzielfestlegung sind zwei getrennte Betrachtungen notwendig:  

1. Die Betrachtung des Risikos für Leib und Leben (sogenannter Basisschutz) als Mindest-

anforderung und 

2. die Betrachtung weiterer Risiken insbesondere monetärer Art (sogenannter erweiterter 

Schutz) zur Reduzierung volkswirtschaftlicher Schäden. 

 

Kapitel 2.3.5 

Der Basisschutz zielt auf die Vermeidung von Lebensgefahren bei Hochwasser ab und wird 

gemäß der Risikodefinition aus der Kombination von Gefahr für Leib und Leben, Eintrittswahr-

scheinlichkeit und Vulnerabilität abgeleitet.  

Für die Bestimmung der Gefahr für Leib und Leben werden 5 Gefahrenzonen eingeführt, die 

anhand der bei einer Überschwemmung auf Menschen und Gebäude wirkenden physikali-

schen Größen Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit und Impulskraft festgelegt werden: 

Gefahrenzone 1: geringe Gefahr außerhalb von Gebäuden 

Gefahrenzone 2: geringe Gefahr für Einsatzkräfte außerhalb von Gebäuden 

Gefahrenzone 3: geringe Gefahr innerhalb von Gebäuden 

Gefahrenzone 4: geringe Einsturzgefahr von Gebäuden 

Gefahrenzone 5: Einsturzgefahr für Gebäude 

Mit den Lastfällen HQ30, HQ100 und HQ300 wird ein breites und praxisnahes Spektrum der 

Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Hochwassergefahren abgedeckt. 

Die Vulnerabilität von Menschenleben wird vereinfacht über die Siedlungsdichte bei der Flä-

chennutzung abgeleitet. Dabei wird unterschieden in: 

Geschlossene Siedlungen: viele Menschen betroffen → hohe Vulnerabilität 

Einzelgebäude: wenige Menschen betroffen → geringe Vulnerabilität 

Unbebautes Gelände:  keine Menschen betroffen → keine Vulnerabilität 

Der anzustrebende Basisschutz wird auf dieser Grundlage wie folgt angesetzt:  

für geschlossene Siedlungen: 

bei HQ30: überflutungsfrei 

bei HQ100: Überflutung bis max. 0,5 m ist zulässig (Gefahrenzone 1) 

bei HQ300: Überflutung bis max. 1,0 m ist zulässig (Gefahrenzone 2) 

für Einzelgebäude außerhalb geschlossener Siedlungen: 

bei HQ30: Überflutung bis max. 0,5 m ist zulässig (Gefahrenzone 1) 

bei HQ100: Überflutung bis max. 1,0 m ist zulässig (Gefahrenzone 2)  

bei HQ300: Überflutung bis max. 2,0 m ist zulässig (Gefahrenzone 3) 
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für unbebautes Gelände: 

keine Schutzzielvorgabe aufgrund der praktisch nicht vorhandenen Vulnerabilität 

Daraus ergeben sich vier Risikobereiche, anhand derer die Erfüllung des Basisschutzzieles 

beurteilt werden kann und die sich in geeigneten Karten darstellen lassen. 

Der Basisschutz bedeutet nicht den Vollschutz mit Herstellung der Überflutungsfreiheit bei je-

dem Hochwasserlastfall, sondern ist so bemessen, dass Menschen in und außerhalb von 

Siedlungen dem gleichen geringen Risiko für ihr Leben bei Hochwasser ausgesetzt sind. 

Die dem Basisschutz zugrunde liegenden Gefahrenzonen stellen die Mindestanforderungen 

für die risikobasierte Schutzzielfestlegung dar. Werden bei der Hochwasserschutzplanung 

Ziele über den hier definierten Basisschutz hinaus angestrebt, so fällt dies in den erweiterten 

Hochwasserschutz. 

 

Kapitel 2.4 

Der erweiterte Schutz geht über den Basisschutz hinaus und dient der Herstellung der Hoch-

wasserfreiheit bis zu einem maßgeblichen Hochwasserlastfall HQZiel (Hochwasserschutz-

ziel).  

Beim erweiterten Schutz sollen die vermiedenen Sachschäden in einem volkswirtschaftlich 

gerechtfertigten Verhältnis zum erforderlichen Maßnahmenaufwand stehen. 

Anhand des Vergleichs der vermiedenen Hochwasserschäden mit den für den Hochwasser-

schutz erforderlichen Aufwendungen kann das volkswirtschaftliche Nutzen-Kosten-Verhältnis 

bestimmt werden und dadurch das Schutzziel angepasst werden. 

 

Kapitel 3.1.5 

Die Aufstellung risikobasierter Hochwasserschutzkonzepte erfolgt nach dem in Abbildung 8 

dargestellten Prozessschaubild und beinhaltet folgende Schritte, die mehrfach durchlaufen 

werden können: 

1. Betroffenheitsanalyse auf Basis der ermittelten Risikobereiche und Schadenspotenziale 

2. Formulierung des Schutzziels für den Vollschutz in den betroffenen Örtlichkeiten 

3. Maßnahmenkonzeption unter Berücksichtigung der Erfüllung der Basisschutzziele 

4. Maßnahmenbewertung anhand der Kriterien: Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Finanzier-

barkeit, Gewässerökologie und Umsetzbarkeit 

5. Auswahl der Vorzugsvariante 

Um eine effektive und schnelle Umsetzung zu gewährleisten ist ein stetiger und geregelter 

Austausch aller Beteiligten (Hochwasserschutzpflichtiger, Ingenieurbüros, Genehmigungs- 

und Förderbehörde etc.) essenziell. 
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Kapitel 3.2.2 

Der räumliche Umgriff sollte sich an den vorliegenden hydrologischen und hydraulischen Ge-

gebenheiten orientieren, entsprechend groß gewählt werden und nicht an Verwaltungsgren-

zen Halt machen. 

Es gibt verschiedene Arten von HWSK. Hochwasserschutzkonzepte für ein gesamtes Ein-

zugsgebiet beinhalten aufeinander abgestimmte Maßnahmen und sind aufgrund der dadurch 

entstehenden Effizienz zu empfehlen.  

Die Wahl des räumlichen Umgriffs erfordert oftmals die Kooperation und das abgestimmte 

Engagement mehrerer örtlicher Hochwasserschutzpflichtiger vor Ort. 

 

Kapitel 3.2.3 

Hochwasser- und Starkregengefahren sollten idealerweise mit der kombinierten Hochwasser- 

und Starkregenberechnung gemeinsam betrachtet werden. Hierzu können Gewässer in drei 

Gewässertypen unterteilt werden (Gebiet A, B, C) 

Für Kleingewässer und Kopfgebiete (Gebiet A) wird eine kombinierte Modelltechnik empfoh-

len, da diese pluvial geprägt sind und eine Abgrenzung der Überflutungsursachen nicht ein-

deutig möglich ist. Für die Fälle der Gewässer B und C kann eine getrennte Betrachtung durch-

geführt werden. 

 

Kapitel 4.2 

Der Untersuchungsumfang ist durch die erarbeitete und standardisierte Methode vorgegeben. 

Der Aufwand skaliert sich an der Komplexität der Fragestellung und am Typ des HWSK. Aus 

pragmatischen Gründen kann bei kleinräumigen Projekten der Aufwand im Einvernehmen mit 

der Förderbehörde reduziert werden. 

 

Kapitel 4.1.10 

Es wird empfohlen, die im Kapitel aufgeführten Akteure bei der Erstellung von Hochwasser-

schutzkonzepten entsprechend ihrer dargestellten Rollen und Zuständigkeiten in den Prozess 

einzubinden. 
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